
477der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

17. 6. 1958. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1958 
über die Ruhe- und Versorgungsgenüsse der 
Bundestheaterbediensteten (Bundestheater­

pensionsgesetz - BThPG.). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT 1. 

Allgemeine Bestimmungen. 

A n wen dun g s b e r e ich. 

§ 1. (1) Den vertragsmäßig vollbeschäftigten, 
in ständiger Verwendung stehenden Bediensteten 
der Bundestheater und ihren Hinterbliebenen 
gebühren nach Maßgabe der folgenden Bestim~ 
mungen Ruhe(Versorgungs)genüsse, sofern, auf 
ihr Dienstverhältnis nicht die Bestimmungen des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86, 
Anwendung finden. 

(2) Als vollbeschäftigt in ständiger Verwendung 
stehend gehen auch Bundestheaterbedienstete, 
deren Dienstverhältnis durch das Schauspieler­
gesetz, BGBL Nr. 441/1922, geregelt ist (künst­
lerisches Personal), wenn sie 

a) ausschließlich gegen Auftrittshonorar, ver­
pflichtet sind, ihre Verträge auf eine Ver­
tragsdauer von mindestens zehn Monaten 
eines Spieljahres abgeschlossen sind und 
eine Mindestzahl von 42 Auftritten, unab­
hängig von der Dauer der einzelnen Tä­
tigkeitsabschnitte garantiert ist; 

b) gegen Monatsbezug verpflichtet sind, ihre 
Verträge auf eine Vertragsdauer von min­
destens zehn Monaten eines Spieljahres 
abgeschlossen sind und sie den Bundes­
theatern durch mindestens sechs Monate 
eines Spieljahres vertragsmäßig zur Ver­
fügung stehen; 

c) bereits in einem Dienstverhältnis an den 
Bundestheatern tätig waren, auf das die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder 
der 'Bundestheaterpensionsverordnung, 
BGBL Nr. 440/1922, in der jeweils gelten­
den Fassung Anwendung gefunden haben, 
sofern dieses Dienstverhältnis, wenn auch 
unter geänderten Bedingungen,' aufrecht 
geblieben ist, für die Z~it ihrer tatsächlichen 
Wiederbeschäftigung an den Bundes­
theatern. 
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(3) Auf die im provisorischen Dienstverhältnis 
stehenden, Arbeiter und alle übrigen Bundes­
theaterbediensteten, auf welche die Bestimmun­
gen der Abs. 1 und 2 nicht zutreffen, insbeson­
dere Tagesaushelfer, Statisten, Angehörige des 
Publikumsdienstes und sonstige Aushilfsarbeits­
kräfte, sowie Ballettschüler und Lehrlinge der 
Bundestheater findet dieses Bundesgesetz keine 
Anwendung. 

Ver set z u n g (ü b e l' tri t t) in den 
Ruh e s t an d. 

§ 2. (1) Die im § 1 Abs. 1 und 2 genannten 
Bundestheaterbediensteten haben bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen (§ 3) nach Ablauf 
des Monates, in dem sie das 60. Lebensjahr voll­
endet haben, Anspruch auf Versetzung in den 
Ruhestand. Vor diesem Zeitpunkt besteht ein 
Anspruch nur dann, wenn der Bundestheater­
bedienstete dauernd unfähig geworden ist, einen 
seiner Ausbildung, seinen Fähigkeiten und 
seinen Kenntnissen entsprechenden Dienst in 'den 
Bundestheatern zu versehen. 

(2) Der Bu~destheaterbedienstete kann vom 
Dienstgeber - ungeachtet eines noch nicht ab­
gelaufenen Dienstvertrages - in den Ruhestand 
versetzt werden: 

a) bei dauernder Unfähigkeit, seinen Dienst­
posten ordnungsgemäß zu vers,ehen, 

b) bei Anderungen in der Organisation oder 
im Betrieb der Bundestheater, oder 

c) wenn der Bundestheaterbedienstete das 
60. Lebensjahr vollendet und den Anspruch 
auf den vollen Ruhegenuß erworben hat; 
ein Bundestheaterbediensteter des künstle­
rischen Personals jedoch nur mit Ablauf 
des Spieljahres. 

(3) Der Bundestheaterbedienstete ist auf Ver­
langen' des Dienstgebers verpflichtet, sich zur 
Feststellung der dauernden Unfähigkeit im 
Sinne des Abs. 1 und des Abs. 2 lit. a einer 
Untersuchung durch den Amts(Theater)arzt, 
gegebenenfalls einer Begutachtung durch einen 
sonstigen vom Dienstgeber bestimmten Sachver­
ständigen zu unterziehen. Die' Feststellung, ob 
Dienstunfähigkeit im Sinne des Abs. 1 vorliegt, 
ist auch auf Verlangen des Bundestheaterbedien­
steten vorzunehmen. 
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(4) Bundestheaterbedienstete, auf deren Dienst- I §§ 21 und 39 des Schauspielergesetzes aus dem 
verhältnis das Schauspielergesetz keine Anwen- Dienstverhältnis aus und sind sie nur deshalb 
dung findet, scheiden mit Ablauf des Jahres, in vom Anspruch auf Ruhegenuß ausgeschlossen, 
dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, von Ge- weil ihnen das Erfordernis der Dienstunfähigkeit 
setzes wegen aus dem' DienS;!:verhältnis aus; er- oder des Alters mangelt, so bleibt ihnen die An­
füllen sie zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzun- wartschaft auf Ruhegenuß gewahrt; dies gilt 
gen des § 3, treten sie in den Ruhestand. nicht in den Fällen des § 3 Abs.4. 

(5) Mit der Versetzung in den Ruhestand en- (2) Wurde ein Vertrag mit Direktoren, Schau-
det das Dienstverhältnis. spielern,' Solosängern, Kapellmeistern, Regisseu-

(6) Das Recht des Dienstgebers, den 'Dienst- ren, Dramaturgen, Ausstattungsvorständen, 
vertrag zu kündigen oder nicht zu verlängern, Bühnenbildnern, Kostümbildnern und Ballett­
wird durch sein Recht, den Bundestheaterbedien- meistern, die sich besondere Verdienste um die 
steten in den Ruhestand zu versetzen, nicht be- Bundestheater erworben haben, nicht erneuert, 
rührt. kann das Bundesministerium für Unterricht im 

Ruh e gen u ß. 

§ 3. (1) Den im § 1 Abs. 1 und 2 genannten 
Bundestheaterbediensteten gebührt, wenn sie in 
den Ruhestand treten oder in den Ruhestand 
versetzt werden, solange sie österreichische Staa'ts­
bürger sind, ein monatlicher Ruhegenuß unter 
der Voraussetzung, daß sie im Zeitpunkt der 
Versetzung in den Ruhestand 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft beses­
sen und 

b) anrechenbare Dienstzeiten von insgesamt 
mindestens zehn Jahren aufgewiesen haben. 

(2) Unter anrechenbaren Dienstzeiten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind die der Ruhegenuß­
bemessung zugrunde zu legenden Dienstzeiten 
(§ 7) zu verstehen. 

Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und 
dem Bundesministerium für Finanzen eine An­
wartschaft auf Ruhegeriuß auch dann zuerken­
nen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht vorliegen. 

(3) In den Fällen der Abs. 1. und 2 entsteht bei 
Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen der An­
spruch auf den Ruhegenuß erst bei Eintritt der 
Dienstunfähigkeit oder nach Ablauf des Monates, 
in dem der Bundestheaterbedienstete das 60. Le­
bensjahr vollendet, jedoch friihestens mit Beginn 
des auf die Geltendmachung des Anspruches fol­
genden Monates. Der Bemessung des Ruhegenus­
ses sind die anrechenbaren Dienstzeiten (§ 7) bis 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens zugrunde zu 
legen. 

(3) Das Bundesministerium für Unterricht kann R ,u h e gen u ß b e m e s s u n g s g rund lag e. 
in berücksi.chtigungswürdig~n. Fäl~en i~ Ei?ver- § 5. (1) Die Grundlage für die Bemessung des 
nehmen mit dem Bundesmmlstenum f~r Fman- ! Ruhegenusses beträgt 78'3 v. H. (Ruhegenuß­
~en v~n. der Vorauss~tzung des. Beslt:es der bemessungsgrundlage) der Ruhegenußermitt­
osterreichischen Staatsburgerscha~t 1m Zeitpunkt lungsgrundlage. 
der Ruhestandsversetzung SOWie während des . . 
Bezuges des Ruhe(Versorgungs)genusses Nach- (2) Als Ruhegenußer.mlttlungsgrundlage gilt,. ab-
. ht "h gesehen von den Bestimmungen der Abs. 3 biS 6 

SIC gewa ren. d I ß' l'ch . .. . .. er etzte vertragsmä Ig monat 1 1m voraus 
. (4) Im Falle der Auflosung des Dlenstverhalt- gebührende Dienstbezug zuzüglich allfälliger 

lllsses weg~n groben V:~rschul~ens des Bundes- Teuerungszulagen bis zum Höchstausmaß von 
theaterbediensteten gebuhrt kem Ruhegenuß. zusammen monatlich 10.500 S, wobei Familien-

(5) Der Anspruch' auf Ruhegenuß kann bei zulao-en, die den Bundestheaterbediensteten des 
Bundestheaterbediensteten, die ausschließlich Die;ststandes gewährt werden oder im Dienst­
gege~ Auftrittshonorar verpflichtet sind, ver- bezug enthalten sind, Sonderzahlungen (Sonder­
traghch ausgeschlossen werden. zulagen), Pauschalien aller Art und Zulagen für 

Wahrung der Anwartschaft 
bei Aus s c h eid e n aus dem Die n s t­

ver h ä I t n i s. 

besonders bezeichnete Dienstleistungen außer 
Anschlag bleiben. 

(3) War jeder einzelne Dienstbezug während 
der Dauer von 80 ~ufeinanderfolgenden Monaten, 

§ 4. (1) Scheiden Bundestheaterbedienstete, die in denen der Bundestheaterbedienstete den 
mindestens zehn anrechenbare Dienstjahre 'im Bundestheatern zur Verfügung stand, höher als 
Sinne des § 7 Abs. 1 Z. 1 und 2 und Abs. 2 auf- sein letzter Dienstbezug, so ist auf Antrag des 
weisen, infolge Kündigung durch den Dienstgeber Bundestheaterbediensteten oder seiner Hinter­
oder Nichterneuerung des Vertrages wegen Wei- bliebenen die Ruhegenußermittlungsgrundlage 
gerung des Dienstgebers, diesen, überhaupt oder mit 100 v. H. des Durchschnittes der Dienst­
zu den bisherigen materiellen Bedingungen bezüge während dieser 80 Monate festzusetzen. 
neuerlich abzuschließen, oder infolge vorzeitiger Die Ruhegenußermittlungsgrundlage verringert 
Auflösung des Dienstverhältnisses durch den I' sich, wenn der Bundestheaterbedienstete mit 
Bundestheaterbediensteten aus den Gründen der, einem höheren Dienstbezug weniger als 80 auf-
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einanderfolgende Monate den Bundestheatern hältnis zugebrachte volle Jahr erhält der Bedien­
zur Verfügung stand, und zwar für je acht ange- stete für Dienstzeiten als 
fangene oder volle Monate um je 5 v. H. des a) Direktor, Regisseur, artistis'cher Sekretär, 
Durchschnittes der sohin der Ermittlung zu- Dramaturg, Schauspieler, Mitglied eines 
grunde zu legenden Dienstbezüge. Als Dienstbezug Opernorchesters (jedoch nicht als Bläser), 
gilt für die Zeit vor dem 1. Jänner 1947 das Bläser der Bühnenmusik oder des Burg-
Mache, für die Zeit vom 1. Jänner 1947 bis theaterorchesters (jedoch nicht als erster 
31. Dezember 1950 das 2' 4fache und für die Zeit Bläser), männliches Ballettmitglied, Chor-
nach dem 31. Dezember 1950 das Einfache des direktor, Chormitglied, Kapellmeister, Ge-
früheren Dienstbezuges, höchstens jedoch der sangskorrepetitor, Souffleur, Inspizient 
Betrag von 10.500 S. Der Ruhegenuß darf unbe- (jedoch nicht als Orchesterinspizient), Büh-
schadet der Bestimmung des Abs. 5 den um den nenbildner, Kostümbildner, Ausstattungs-
Pensionsbeitrag verringerten letzten Dienstbezug vorstand, Bühnen-, Beleuchtungs- oqer Gar-
nicht überschreiten. Der im ersten Satz erwähnte derobeinspektor, technismer Assistent, künst-

,Antrag ist unverzüglich, spä~estens jedoch inner- lerischer Archivar eines Operntheaters, 
halb eines Monates nach nachweislicher Aufforde- Bundestheaterbediensteter des technisdlen 
rung durch die Bundestheaterverwaltung schrift- Personals in folgenden Verwendungen: als 
lich zu stellen. Wird der Antrag später gestellt, Meister, Monreur, Maschinist, Bühnen- oder 
sind die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 erst Transportarbeiter, Feuerwehrmann, Arbei-
von dem der Einbringung des Antrages folgen- ter der Dekorationswerkstätte, zum Vor-
den Monatsersten an anzuwenden. ' stellungsdienst eingeteilter Magazins- oder 

(4) Abs. 3 ist nur anzuwenden, wenn jeder Garderobearbeiter 3 v. H., 
einzelne Dienstbezug mindestens während der b) Solosänger, Bläser eines Opernorchesters, 
Dauer von 40 aufeineinderfolgenden Monaten Mitglied der Bühnenmusik oder des Burg-
höher war als der letzte Dienstbezug und wenn theaterormesters, sofern diese Dienstzeit 
dieser nicht höher war als die nach Abs. 3 fest- nicht unter lit. a fällt, weibliches Ballett-
gestellte Ruhegenußermittlungsgrundlage. mitglied, Ballettkorrepetitor, Orchester-

) D B d R h f ·· B inspizient, Arbeiter der Kostümwerkstätte 
(5 er e~essung ~s u eg~nus.ses u~ un- 2'4 v. H., 

de.stheaterbedlenstete, dIe, ausschh~ßhcI: mIt. Auf- c) sonstiger Bundestheaterbediensteter 2 v. H. 
tflttshonorar entlohnt werden, 1st em Dienst-I d R h ßb dl ' 
b l'ch 10 500 S d er u egenu emessungsgrun age. ezug von monat 1 . zugrun e zu '. , 
legen. , (3) Für angeredmete .Ruhegenußvordlen~tzelten 

(6) Der Bemessung des Ruhegenusses ist als ?llt der Satz 2 v. H. DIeser Hundertsatz g~!t auch 
Ruhegenußermittlungsgrundlage im Sinne des 1m Falle der Ruhes~ands.verset~ung. gen:aß § 2 
Abs 1 mindestens zugrunde zu legen: Abs. 1 erster Satz fur DIenstzeIten m emer der 

.) b . G r d H" ch b unter Abs. 2 lit. a und lit. bangeführten Ver-
acheil'. ßel~changssdo IstenD' er I 0 st

l 
ezug ~m- wendungen, soweit es sich nicht um Bundes-

s Ie 1 er lensta terszu age emes h b d' 'h d I d D' h"l 
h .. d b ff d B d h t eater elenstete an e t, eren Ienstver a t-

C orsangers es etre en en un est ea- nis durch das SchauspielergeS'etz geregelt ist. 
ters, 

(4) Sind bei einem Bundestheaterbediensteten 
b) bei Smauspielsolisten und bei M~tgliedern verschiedene Hundertsätze anzuwenden, so ist 

des Regiedienstes und des szenischen Hilfs- die Summe der verbleibenden Jahresbruchteile 
dienstes der Bezug der 2. Gehaltsstufe der unter Bedachtnahme auf § 7 Abs. 5 wie die letzte 
Bühnenmusik der Staats oper, anrech'enbare Dienstzeit zu behandeln. 

c) bei Tanzsolisten der Höchstbezug ein- (5) Der Ruhegenuß darf die volle Ruhegenuß-
schließlich der Dienstalterszulage eines Mit- bemessungsgrundlage nicht übersteigen. 
gliedes des Ballettkorps der Staatsoper. 

(7) Der in den Abs. 2, 3 und 5 angeführte Be-: 
o trag von 10.500 S ändert sich jeweils um den 

gleichen Hundertsatz, um den der Gehalt eines 
Bundesbeamten in der Gehaltsstufe 1 der Dienst­
klasse VIII des Gehaltsgesetzese 1956, BGBL 
N. 54, geändert wird. 

H und e r t s atz des Ruh e gen u s ses. 

§ 6. (1) N aeb zehn anremenbaren Dienstjahren 
(§ 7) beträgt der monatliche Ruhegenuß 40 v. H. 
der Ruhegenußbemessungsgrundlage. 

(2) Für jedes weitere anrechenbare, in einem 
diesem Bundesgesetz unterliegenden Dienstver-
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A n r e ehe n bar e Z e i t e n. 

§ 7. (1) Für die Bemessung des Ruhegenusses 
(für die Begründung des Anspruches auf Ruhe­
genuß und für das Ausmaß des Ruhegenusses) 
sind folgende Zei~en als Dienstzeiten anrechenbar: 

1. Jede in den Bundestheatern nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres, bei Bediensteten des Ballett­
korps nach Vollendung des 15. Lebensjahres, ver­
tragsmäßig in Vollbeschäftigung und ständiger 
Verwendung zurückgelegte Dienstzeit (§ 1 Abs. 1 
und 2), sofern sie nicht durch Entlassung, Kündi­
gung sei~ens des Bundestheaterbediensteten o.der 
Nichterneuerung des Vertrages zufolge WeIge-

2 
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rung des Bundestheaterbediensteten, diesen 
überhaupt oder zu den bisherigen materiellen Be­
dingungen neuerlich abzuschließen, beendet 
wurd'e und daher als Ruhegenußvordienstzeit zu 
behandeln ist; wird jedoch das Dienstverhältnis 
durch den Bundestheaterbediensteten vorzeitig 
aus den Gründen der §§ 21 und 39 des Schau­
spielergesetzes aufgelöst, so bleibt die Anrechen­
barkeit gewahrt; 

2. die gemäß § 11 im Zusammenhalt rriit § 12 
des Beamten - überleitungsgesetzes, 5tGB!. 
Nr. -134/1945, angerechneten Zeiträume; 

3. die angerechneten Ruhegenußvordienst­
zeiten; 

4. die den an sich anrechenbaren Dienstzeiten 
zugerechneten Zeiten; 

5. die Zeiträume einer D~enstleistung im Aktiv-; 
stand der bewaffneten Macht der ehemaligen 
österreichisch-ungarischen Monarchie, es sei denn, 
daß die diese Dienstleistung regelnden V orschrif­
ten die Anrechnung ausschließen. 

(2) Dienstzeiten, die a~ den Wiener Hof- oder 
österreichischen Staatstheatern zurückgelegt wur­
den, sind wie gleichartige Dienstzeiten an den 
Bundestheatern zu behandeln. 

(3) Stand ein Bundestheaterbediensteter des 
künstlerischen Personals in 'einem Spieljahr den 
Bundestheatern in einem unter dieses Bundes­
gesetz fallenden Dienstverhältnis (§ 1 Abs. 1 und 
2) mindestens acht Monate zur Dienstleistung 
zur Verfügung, so' ist· diese Zeit bei Berech­
nung der anrechenbjren Dienstzeit (Abs. 1) als 
voUes Jahr in Anschlag zu bringen, wenn für 
zwölf Monate Pensionsbeiträge entrichtet wur­
den. 

(4) Den Solosängern, den Bläsern eines Opern­
orchesters, den ersten Bläsern der Bühnenmusik 
und des Burgtheaterorchesters sowie den weib­
lichen Ballettmitgliedern ist jedes volle in dieser 
Verwendung zurückgelegte anrechenbare Dienst­
jahr (Abs. 1 Z. 1) als eine Dienstzeit von fünf­
zehn Monaten zu rechnen. Wird ein männliches 
Ballettmitglied, das noch nicht 30 für die Bemes­
sung des Ruhegenusses anrechenbare Dienstjahre 
aufweist, wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe­
stand versetzt oder stirbt es, so gebührt zum 
Ruhe(Versorgungs)genuß eine Zulage im Ausmaß 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Ruhe­
(Versorgungs)genuW und dem Ruhe(VersOr­
gungs)genuß, der anfallen würde, wenn die 
Dienstzeit als Ballettmitglied nach den Bestim­
mungen des ersten Satzes und des· § 6 Abs. 2 
lit. b angerechnet worden wäre. § 3 des Ruhe­
genußvordienstzeitengesetzes 1956 findet auf 
diese Bundestheaterbediensteten nicht Anwen­
dung. 

(5) Ergibt sich nach der Zusamtnenrechnung 
der gesamten anrechenbaren Dienstzeit· (Abs. 1 
bis 4) ein Jahresbruchteil von mehr als sechs 
Monaten, so wird er als ein volles Jahr gerechnet, 

ein Jahresbruchteil bis zu sechs Monaten bleibt 
unberücksichtigt. 

Ruh e g e nu ß vor die n s t z e i t e n. 

§ 8. (1) Für die Anrechnung von Ruhegenuß­
vordienstzeiten der Bundestheaterbediensteten 
sind die jeweils für die Bundesbeamten geltenden 
bundesgesetzlichen Vorschriften sinngemäß an­
zuwenden .. Der Berechnung des besonderen Pen­
sionsbeitrages ist der Dienstbezug zugrunde zu 
legen, der im Zeitpunkt der erstmaligen Auszah­
lung von Bezügen nach Eintritt in ein Dienst­
verhältnis auf das dieses Bundesgesetz oder 
die Bundestheaterpensionsverordnung, BGBl. 
Nr. 440/1922, in der Fassung der Verordnung 
BGBI. Nr. 84/1926 Anwendung findet oder fand, 
vereinbart war, höchstens jedoch der Betrag von 
10.500 S. 

(2) In besonderen Fällen können in Angelegen­
heiten der Anrechnung von Ruhegenußvordienst­
zeiten mit Zustimmung des Bundeskanzleramtes 
und des Bundesministeriums für Finanzen ver­
traglich weitere Begünstigungen zugebilligt wer­
den, wenn dies im Interesse der Bundestheater 
gelegen ist. 

Tod fall s bei t rag. 

§. 9. (1) Stirbt ein Bundestheaterbediensteter 
auf dessen Dienstverhältnis die Bestimmungen 
dieses Bunuesgesetzes Anwendung fanden, so 
wird nach Maßgabe der für Bundesbeamte jeweils 
geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften em 
Todfallsbeitrag gewährt. 

(2) In den Fällen, in denen nach Abs. 1 em 
Anspruch auf Todfallsbeitrag besteht, beträgt 
dieser nach einem im Dienststand verstorbenen 
Bundestheaterbediensteten das Dreifache des 
letzten Dienstbezuges, der gemäß § 5 Abs. 2 
oder 5 der Ruhegenußbemessung zugrunde zu 
legen gewesen wäre, und nach einem im Ruhe­
stand verstorbenen Bundestheaterbediensteten 
das Dreifache des im Monat des Ablebens zu­
stehenden Ruhegenusses ohne Familienzulagen, 
jedoch zuzüglich aller zum Ruhegenuß allenfalls 
gebührenden Teuerungszulagen. In den Fällen, 
in denen ein Anspruch nicht besteht, kann der 
Todfallsbeitrag nach Maßgabe der für die Bun­
·desbeamten jeweils geltenden bundesgesetzlichen 
V orschriften ganz oder zum Teil gewährt wer- ~ 
den. 

(3) Der Todfallsbeitrag darf das Dreifache des 
jeweils geltenden höchsten Bezugsansatzes (ein­
schließlich der Dienstalterszulagen) eines Mit­
gliedes des Orchesters der Staatsoper nicht über­
steigen. 

P e ns ion s bei t rag. 

§ 10. (1) Bundestheaterbedienstete des Dienst­
standes, auf die dieses Bundesgesetz Anwendung 
findet, haben von ihren Dienstbezügen (§ 5 
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Abs. 2 und 5) und von den Sonderzahlungen 
Pensionsbeiträge im Ausmaß der nachstehenden 
Hundertsätze zu entrichten. Die Pensionsbeiträge 
sind, sofern nicht Abs. 6 Anwendung findet, von 

"den Dienstbezügen und Sonderzahlungen ein­
zubehalten. 

(2) Der Pensionsbeitrag beträgt, soweit nicht 
Abs. 3 Anwendung findet, für Bundestheater­
bedienstete, wenn sie im Falle der Ruhestands~ 
versetzung von Amts wegen 

a) den Anspruch auf Ruhegenuß 
im Ausmaß der vollen Ruhe­
genußbemessungsgrundlage nach 
40 Dienstjahren erreichen .... : 4 v. H., 

b) diesen Anspruch nach 35 Dienst-
jahren erreichen .............. 4'5 v. H., 

c) diesen Anspruch nach 30 oder 
28 Dienstjahren erreichen ...... 5'3 v. H," 

des Dienstbezuges. 

(3) Für ßundestheaterbedienstete, die nach Ein­
zelvertrag besoldet werden und deren Dienst­
bezug den jeweils geltenden höchsten Bezugs­
ansatz (einschließlich der Dienstalterszulagen) eines 
Mitgliedes" des Orchesters der Staatsoper über­
schreitet, beträgt der Pensionsbeitrag bei einem 
Dienstbezug bis 7200 S monatlich 6'5 v. H. des 
Dienstbezuges. Für. Bundestheaterbedienstete 
deren Dienstbezug 7200 S· monatlich überschrei" 
tet, oder die ausschließlich mit Auftrittshonorar 
entlohnt werden, beträgt der Pensionsbeitrag 
T5 v. H. des Dienstbezuges, höchstens jedoch 
S 78T50 monatlich. 

(4) Der Pensionsbeitrag beträgt unabhängig von 
den Bestimmungen der Abs. 2 und 3 4 v. H., 
wenn der Bundestheaterbedienstete das 60. Le­
bensjahr vollendet und im Falle der Versetzung 
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bleibt die Anwendung der Bestimmung des § 7 
Abs.3. 

Ä n der u n g der Ruh e (Ver s 0 r gun g s)­
gen ü s s e. 

§ 11. Die Ruhe(Versorgungs)genüsse sind nach 
"den jeweiligen Bezugsansätzen zu bemessen, 
welche für Bundestheaterbedienstete des Dienst­
standes der gleichen Verwendungsgruppe gelten. 

Farn i I i e n z u 1 a gen. 

§ 12. (1) Etnpfängern von Ruhegenüssen ge­
bühren die gleichen Familienzulagen wie den" 
BundesJ:heaterbediensteten des Dienststandes der 
gleichen Verwendungsgruppe. 

(2) Witwen nach Bundestheaterbediensteten. 
die einen Versorgungsgenuß nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes beziehen, gebühren 
für Kinder die gleichen Kinderzulagen, die der 
Bundestheaterbedienstete für sie erhalten würde. 

S 0 n der z a h 1 u n gen. 

§ 13. Den Empfängern von Ruhe(Versor­
gungs)genüssen gebühren Sonderzahlungen unter 
sinngemäßer Anwendung der für ,die Bundes­
theaterbediensteten des Dienststandes der glei­
chen Verwendungsgruppe geltenden Regelung; 
hiebei gebühren Beträge, die in einem Hundert­
satz festgesetzt sind, mit demselben Hundertsatz, 
feste Beträge hingegegen mit den Hundertsätzen, 
die der Berechnung des Ruhe(Versorgungs)­
genusses zugrunde gelegt werden. 

in den Ruhestand von Amts wegen den Anspruch I Vor s ehr i f t e n übe r das Ruh end e r 
auf Ruhegenuß im Ausmaß der vollen Ruhe- Ruh e (Ver s 0 r gun g s) ge n ü s s e. 
genußbemessungsgrundlage ~r1angt ~ätte, ab dem § 14. Die für die Bundesbeamten des Ruhe-
auf das Zusammentreffen dieser belden V or~us- standes" und ihr~ Hinterbliebenen geltenden 
setzungen folgend~n Monatse.rsten, wenn dieses bundesgesetzlichen Vorschrifte"n über das Ruhen 
Z.usammentreffen Jedoch an emem Monatsersten R h (V )'" d' "ß" .. d' . von u e ersorgungs genussen sm smngema 
emtntt von lesern an. anzuwenden. Die Ruhensbestimmungen finden 

(5) Die Pensionsbeiträge sind monatlich fällig. I auf Empfänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen 
Sta.nd ein Bundest~eat~rbediens.te:er des künst- nach diesem Bundesgesetz keine Anwendung, 
lenschen Personals m em.em Spleijahr. den Bun- wenn sie vorübergehend als Abendaushelfer, im 
destheatern auf Grund emer vertraglichen Ver- Publikumsdienst, als Statisten oder Orchester~ 
pflichtung nicht mindestens acht Monate zur substituten in den Bundesi:heatern verwendet 
Dienstleistung zur Verfügung, so hat er. Pen- werden, ferner wenn sie an der Akademie der 
sionsbeiträge nur für jene Monate zu entrichten, bildenden Künste oder den staatlichen Kunst­
die für die Ruhegenußbemessung anrechenbar akademien als Vertragslehrer oder Lehrbeauf­
sind. tragte beschäftigt sind. Weitere Ausnahmen von 

(6) "Pensionsbeiträge, die gemäß § 7 Abs. 3 den Ruhensbestimmungen ka~n das Bundesmini­
für Zeiträume entrichtet werden, in denen der I sterium für Unterricht im Einvernehmen mit 
Bundestheaterbedienstete den Bundestheatern zur dem Bundesministerium für Finanzen bewilligen, 
Dienstleistung nicht zur Verfügung stand, sind wenn Empfänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen 
spätestens bis zum Ende des· folgenden Spiel- nach diesem Bundesgesetz in den Bundestheatern 
jahres zu 'entrichten. Wenn die Pensionsbeiträge wiederverwendet werden und diese Wiederver­
nicht bis zu diesem Zeitpunkt bei der Bundes- wendung für die reibungslose Aufrechterhaltung 
theaterverwaltung eingezahlt werden, so unter- des Betriebes der Bundestheater erforderlich ist. 
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A n z e i g e p f I ich t e n. ABSCHNITT II. 

§ 15. (1) Jeder Bundestheaterbedienstete (Hin- übergangs- und Schlußbestimmungen. 
terbliebene) ist verpflichtet, die für die Bemes- So z i a I ver sie her u n g s r e eh die h·e 
sung des Ruhe(Versorgungs)genusses erforder- Be s ti m m u n gen. 
lichen Unterlagen auf Verlangen beizubringen. 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so § 18. (1) Scheidet ein Bundestheaterbediensteter 
unterbleibt die Bemessung des Ruhe(Versor- aus dem Dienstverhältnis aus, ohne daß ein An­
gungs)genusses sowie die' Flüssigmachung von spruch auf einen laufenden Ruhe(Versorgungs)­
Vorschüssen, bis der Bundestheaterbedienstete genuß erwachsen ist, so hat der Dienstgeber 
(Hinterbliebene) diese Verpflichtung erfüllt hat. keinen überweisungsbetrag nach § 311 des 
Die Versetzung in den Ruhestand wird dadurch Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
nicht berührt. Nr. 189/1955, zu leisten, wenn die Anwartschaft 

auf einen Ruhe(Versorgungs)genuß gewahrt 
(2) Bundestheaterbedienstete (Hinterbliebene), bleibt (§ 4 Abs. 1). Der Dienstgeber hat binnen 

die bereits im Genusse irgendwelcher Dienst- 18 Monaten nach Feststellung des Verlustes der 
bezüge, Ruhe(Versorgungs)genüsse, Rent.en und Anwartschaft dem Pensionsversicherungsträger, 
dergleichen stehen oder in Hinkunft in einen der aus dem die Anwartschaft begründenden 
solchen Genuß treten, haben dies sowie jede . Dienstverhältnis zuletzt zuständig gewesen wäre, 
Änderung, die für die Bemessung der Ruhe- einen überweisungsbetrag in der Höhe zu lei­
(Versorgungs)genüsse von Bedeutung ist, unver- sten, in der der überweisungsbetrag zu leisten 
züglich dem Zentralbesoldungsamt anzuzeigen. gewesen wäre, wenn der Dienstnehmer aus dem 
übergenüsse, die zufolge Unterlassung dieser An- pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis ohne 
zeige entstehen, sind jedenfalls hereinzubringen. Wahrung der Anwartschaft auf einen laufenden 

(3) Alle Empfänger von Ruhe(Versorgungs)- Ruhe(Versorgungs)genuß ausgeschieden wäre. 
genüssen sind überdies verpflichtet, dem Zentral- (2) Bundestheaterbedienstete, auf deren Dienst­
besoldungsamt jede Änderung ihres Wohnortes, 'verhältnis dieses Bundesgesetz Anwendung findet 
ihrer Staatsbürgerschaft und ihres Familienstan- (§ 1), sind nach den gesetzlichen Vorschriften 
des binnen einem Monat nach Eintritt der Än- über die Krankenversicherung der Bundesange­
derung zu melden. stellten bei der Krankenversicherungsanstalt der 

Ren t e n übe r w eis u n g. 

§ 16. (1) Wurden einem Bundestheaterbedien­
steten für die Bemessung des Ruhegenusses 
Dienstzeiten angerechnet, für die dem Bund der 
Anspruch auf Rentenüber;weisung gemäß § 6 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 177/1948 zusteht, ist 
der Bundestheaterbedienstete verpflichtet, den 
Rentenanspruch beim zuständigen Pensionsver­
sicherungsträger rechtzeitig geltend zu machen; 
der Bundestheaterbedienstete ist hiezu anläßlich 
der" Versetzung oder des übertrittes in den 
Ruhestand vom Dienstgeber schriftlich aufzufor­
dern. Macht der Bundestheaterbedienstete tro.tz 
Aufforderung seine pensionsversicherungsrecht­
lichen Ansprüche nicht rechtzeitig geltend, so 
wird er für die Zeit, während der eine Renten­
überweisung in der gebührenden Höhe nicht 
stattfindet, so behandelt, als wären diese Dienst­
zeiten für dieBemessung des Ruhegenusses nicht: 
angerechnet worden. 

(2) Für Empfänger von Versorgungsgenüssen 
gilt Abs. 1 entsprechend. 

A II gern ein ePen s ion s vor s ehr i f t e n. 

Bundesangestellten pflichtversichert. Das gleiche 
gilt für Personen, die nach den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes Ruhe(Versorgungs)genüsse 
beziehen. Bei Bundestheaterbediensteten, die 
nicht mit Monatsentgelt, sondern mit AuftriLls­
honoraren entlohnt werden, ist als Grundlage 
für die Bemessung der Beiträge und der Barlei­
stungen der Versicherung für jeden Monat ein 
Zwölf tel der gesamten für ein Spieljahr verein­
barten Auf tritts honorare heranzuziehen; bei .der 
Beitragsbemessung ist auf § 488 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBL 
Nr. 189/1955, in der jeweiligen Fassung Bedacht 
zu nehmen. ' 

Neu b e m e s s u n g von Ruh e (Ver so r­
gun g s) gen ü s sen. 

§ 19. (1) Die Besdmmungen dieses Bundes­
gesetzes gelten auch für Personen, die bei In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes Ruhe(Versor­
gungs)genüsse auf Grund der Bundestheaterpen­
sionsverordnung beziehen. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bereits. bemessenen Ruhe(Versor­
gungs)genüsse der Bundestheaterbediensteten und 
ihrer Hinterbliebenen sind nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes neu zu bemessen. 

§ 17. Sofern dieses Bundesgesetz nichts an- Ist der neubemessene Ruhe(Versorgungs)genuß 
deres bestimmt, sind die auf dem Gebiete des niedriger als der bisherige Ruhe(Versorgungs)­
Pensionsrechtes für Bundesbeamte und ihre Hin-I genuß, so erhält der Empfänger des Ruhe(Ver­
terblieb, enen jeweils geltenden bundesgesetzlichen sorgungs)genusses eine nach Maßgabe der Erlan­
Vorschriften sinngemäß anzuwenden. gung höherer Ruhe(Versorgungs)genüsse ein-
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ziehbare Ergänzungszulage im Unterschiedsbe­
trag zwischen den bei den Ruhe(Versorgungs)­
genüssen. 

(3) War ein Bundestheaterbediensteter mit Ein­
zelvertrag verpflichtet, so ist bei der Neufest­
setzung der Ruhegenußermittlungsgrundlage 
(§ 5) der letzte Dienstgrundbezug um 550 v. H., 
wenn jedoch der letzte Dienstgrundbezug 830 S 
überstiegeri hat, um 500 v. H., im letzten Fall 
aber mindestens auf den Betrag von 5395 S zu 
erhöhen. Hiebei wird in den Fällen, in denen 
der Bundestheaterbedienstete vor dem 1. Mai 
1948 aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden ist, 
der letzte Dienstgrundbezug um die Hälfte er­
höht. Bei Bundestheaterbediensteten, die in der 
Zeit vom 1. Mai f948 bis 30. Juni 1953 in den 
Ruhestand versetzt wurden, gelten als letzter 
Dienstgrundbezug 27 v. H. des Dienstbezuges, 
auf den der Bundestheaterbedienstete bei Ver­
bleiben im Dienststande am 30. Juni 1953 An­
spruch gehabt hätte. 

(4) Die Ruhegenüsse von Bundestheaterbedien­
steten, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes mit Anwartschaft auf Ruhegenuß aus 
dem Dienstverhältnis ausgeschieden sind, und 
die Versorgungsgenüsse ihrer Hinterbliebenen 
sind nach den Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes zu bemessen. Hiebei findet Abs. 3 Anwen­
dung. 

(5) Bei der Bemessung von Ruhegenüssen für 
Bundestheaterbedienstete, auf deren Dienstver­
hältnis die Bundestheaterpensionsverordnung bis 
zum Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes 
Anwendung fand, sowie bei der Bemessung der 
Versorgungsgenüsse für deren Hinterbliebene 
gelten auch weiterhin für die in . den Bundes­
theatern bis zum Anfall des Ruhe(Versorgungs)­
genusses zurückgelegten Dienstzeiten und die 
gemäß § 11 im Zusammenhalt mit § 12 des 
Beamten-überleitungsgesetzes angerechneten Zeit­
räume die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 der 
Bundestheaterpensionsverordnung, ,sofern es sich 
dabei nicht um Dienstzeiten handelt, die als 
nicht vollbeschäftigter Angestellter, als Tagesaus­
helfer oder als sonstiger Aushilfsangestellter zu­
rückgelegt wurden. Das gleiche gilt für Ruhe­
(Versorgungs)genüsse, die bei Wirksamkeits­
beginn dieses Bundesgesetzes auf Grund der Be­
stimmungen der Bundestheaterpensionsverord­
nung bezogen wurden oder auf die nach den Be­
stimmungen der Bundestheaterpensionsverord­
nung eine Anwartschaft gewahrt blieb. 

Vertragsbedienstet.e im Sinne des 
Vertragsbedienstetengesetzes 

1948. 

§ 20. (1) Bedienstete, auf deren Dienstverhält­
nis die Bestimmungen des Vertragsbediensteten-
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gesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, Anwendung finden 
und die in den Bundestheatern verwendet wer­
den oder wurden, sowie ihre Hinterbliebenen 
haben dann einen Anspruch auf Ruhe(Versor­
gungs)genuß nach diesem Bundesgesetz, wenn sie 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes nach den Bestimmungen der Bundes­
theaterpensionsverordnung Ruhe(Versorgungs)­
genüsse beziehen oder Pensions beiträge ent-
richten. . 

(2) Für das Ausmaß der Pensionsbeiträge der 
im Abs. 1 bezeichneten Bundestheaterbediensteten 
gelten die Bestimmungen des § 10. 

P e n s ion s bei t rag inS 0 n der fäll e n. 

§ 21. (1) Für die Anwendung der Bestimmung 
des § 7 Abs. 3 auf Dienstzeiten, die vor dem 
Beginn der Spielzeit, in welcher dieses Bundes­
gesetz in Kraft getreten ist, zurückgelegt wur­
den, bildet die Entrichtung des Pensionsbeitrages 
für volle zwölf Monate keine Voraussetzung. 

(2) Bundestheaterbedienstete, die im Z~itpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes gemäß 
§ 44 Abs. 2 der Bundestheaterpensionsverord­
nung Pensionbeiträge nicht mehr zu entrichten 
hatten, bleiben auch weiterhin von der Entrich­
tung der Pensionsbeiträge befreit. 

Wir k sam k e i t s beg i n n. 

§ 22. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Sep­
tember 1958 in Kraft. 

(2) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes zu 
erlassenden Verordnungen können vom Tage 
seiner Kundmachung an erlassen werden, treten 
jedoch frühestens gleichzeitig mit diesem Bun­
desgesetz in Kraft. 

(3) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bun­
desgesetzes treten die Bundestheaterpensionsver­
ordnung, BGBl. Nr. 440/1922, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. Nr .. 84/1926, insoweit 
im § 19 Abs. 5 nichts anderes bestimmt ist, und 
die Verordnung der Bundesregierung über die 
Pensionsüberleitung bei den Bundestheaterbe­
diensteten, BGBl. Nr. 130/1951, außer Kraft. 

Voll z i e h u n g. 

§ 23. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist das Bundesministerium für Unter­
richt betraut; soweit jedoch in diesem Bundes­
gesetz die Mitwirkung des Bundeskanzleramtes 
und des Bundesministeriums für Finanzen vor­
gesehen ist, im Einvernehmen mit diesen. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Durch das im Entwurf vorliegende neue theaterbediensteten bei der Krankenversiche­
Bundestheaterpensionsgesetz sollen die Vor- rungsanstalt der Bundesa~gestellten, sowie 
schriften über die Gewährung von Ruhe- über die Gewährung von Familienzulagen 
genüssen an die Bediensteten der ehemaligen und Sonderzahlungen an die Pensionsparteien 
k. k. Hoftheater und der Staats(Bundes)- der Bundestheater den durch das Allgemeine 
theater, sowie von Versorgungsgenüssen an Sozialversicherungsgese'tz und die neuen Ruhe­
die Hinterbliebenen dieser Bediensteten neu genußvordienstzeitenvorschriften der Bundes­
geregelt werden. Bisher beruhte der Anspruch beamten eingetretenen Änderungen der Rechts­
des vorgenannten Personenkreises auf Ruhe- lage und der seit längerem bestehenden tat­
oder Versorgungsgenüsse auf den Bestim- sächlichen Handhabung angepaßt. 
mungen· der Bundestheaterpensionsverordnung Im Einzelnen wird zu dem Gesetzentwurf 
vom 4. Juli 1922, BGBL Nr. 440, i~ der folgendes bemerkt: 
Fassung der Verordnung der BundesregIerung 
vom 26. März 1926, BGBL Nr. 84, womit. Zu § 1: 
die Bundestheaterpensionsverordnung abge­
ändert und ergänzt wurde (Nachtrag zur 
Bundestheaterpensionsverordnung ). 

Der Entwurf des Bundestheaterpensions­
gesetzes hat zum Großteil bewährte Grund­
sätze und Bestimmungen der Bundestheater­
pensiönsverordnung übernommen, versuchte 
jedoch Unklarheiten' zu beseitigen (indem 
zum Beispiel die Arten der Dienstverhältnisse, 
die von dem Gesetz erfaßt werden oder nicht 
erfaßt werden sollen, genau angeführt werden), 
aber auch auf die Wünsche der Dienstnehmer 
Rücksicht zu nehmen (unter anderem durch 

Anspruch auf Ruhegenuß nach ihrem Aus­
scheiden, sowie auf Versorgungsgenuß für 
ihre Hinterbliebenen haben künftighin wü:' 
bisher nur jene Bediensteten der Bundes­
theater, die hauptberuflich auf Grund von 
Bühnendienstverträgen im Sinne des Schau­
spielergesetzes, BGBL Nr. 441/1922, oder als 
Angehörige des technischen Personals im 
ständigen Dienstverhältnis nach den Bestim­
mungen des Kollektivvertrages betreffend das 
Dienstrecht und den Gebührenanspruch der 
an den Bundestheatern beschäftigten Arbeiter 
an den Bundestheatern verwendet werden. 

Einführung eines Todfallsbeitrages, durch Er- Die Definition "vertragsmäßig vollbeschäf­
höhung der bisherigen Grenze der Ruhe- tigt, in ständiger Verwendung stehend" ist 
genußbemessungsgrundlage, die eine Erhöhung der alten Bundestheaterpensionsverordnung 
der Höchstpension von derzeit S 5.637 ·60 entnommen und' dient der Abgrenzung der 
auf S 8.221'50 zur Folge hat; ferner durch Bediensteten, die nach dem Gesetz Anwart­
gewisse Berücksichtigung ,eines früher höheren schaft auf Ruhe(Versorgungs)genüsse haben 
Durchschnittsbezuges im Falle des späteren sollen, gegenüber jenen, die nur vorüber­
Absinkens des Bezuges; durch Verbesserung gehend, wie zum Beispiel Externisten des 
der Bestimmungen über das Ruhen der Ruhe- künstlerischen Personals, oder nur aushilfs­
oder Versorgungsgenüsse, durch Gleichsetzung weise ohne feste Bindung oder schließlich· 
der JIöchstgrenze der Beträge, die für die nicht ganztägig (wie Statisten, Abendaus-' 
Bemessung des Ruhegenusses ,und für die helfer und dergleichen) verwendet werden. 
Berechnung der Pensionsbeiträge herange- Ausdrücklich wird festgestellt, daß Kunstler. 
zogen werden usw.). Im übrigen wurden die mit ganzjährigen Verträgen, deren Dienst­
Bestimmungen über die Anrechnung von verpflichtung sich nach Zeit, Art und Dauer 
Vordienstzeiten und über die begünstigte der jeweiligen Dienstleistungen im Rahmen 
Dienstzeitenanrechnung für die Ruhegenuß- der in ihrer Kunstsparte üblichen Beschäfti­
bemessung, über die sozialversicherungsrecht- gung hält, zweifellos mit Vertrags beginn An­
liehe Behandlung ausscheidender Dienstnehmer, wartschaft auf Ruhe(Versorgungs )genuß er­
über die Pflichtversicherung der Bundes- werben. 
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Da jedoch eine Reihe prominenter Künstler 
im Hinblick auf ihre internationalen Ver­
pflichtungen den Bundestheatern nicht wäh­
rend des ganzen Spieljahres zur Verfügung 
stehen kann, andererseits aber doch als lang­
jährige, wiederkehrende Mitglieder zumSiamm­
personal der Bundestheaterensembles zählen, 
mußten sie in den Kreis der pensionsberech­
tigten Bediensteten aufgenommen werden. 
Dies geschah in der Weise, daß eine bestimmte 
Mindestverpflichtung zur Tätigkeit an den 
Bundestheatern in der Form der Mindest­
auftrittsanzahl (42 innerhalb einer Spielzeit) 
oder der Mindesttätigkeitsdauer (6 Monate 
innerhalb einer Spielzeit) festgelegt wurde, 
die als Voraussetzung für die Erwerbung der 
Pensionsanwar-tsehaft zugleich einen Anreiz 
für ein entsprechend langes Wirken an den 
Bundestheatern bilden soll.' Künstler, die 
diese Anwartschaft einmal erworben haben, 
denen ihre Verpflichtungen im Ausland oder 
aber auch ihre physischen Kräfte eine allzu­
lange Tätigkeit an den Bundestheatern nicht 
erlauben, sollen im Einklang mit der bis­
herigen Handhabung, die nunmehr gesetzlich 
genormt wird, im Einvernehmen mit der 
Direktion des betreffenden Bundestheaters 
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geber zum Beispiel im Falle einer Herab­
setzung des Personalstandes oder der 
Schließung eines Bundestheaters vorliegen 
wird. 

Neu eingefügt wurde die Bestimmung des 
Abs. 4, wonach Bundestheaterbedienstete, 
auf deren Dienstverhältnis das Bundestheater­
pensionsgesetz Anwendung findet, in An­
lehnung an die Vorschriften für Bundes­
beamte (§ 67 GÜG.) und die Handhabung 
bei den übrigen Vertragsbediensteten des 
Bundes mit Ablauf des Jahres, in dem sie 
das 65. Lebensjahr vollenden, von Gesetzes 
wegen aus dem Dienstverhältnis ausscheiden 
und, sofern sie zu diesem Zeitpunkt difö) 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Ruhe­
genuß erfüllen, in den Ruhestand treten. 
Diese Altersgrenze kommt jedoch nicht für 
die mit Einzelbühnendienstverträgen nach 
dem Schauspielergesetz, BGBL Nr., 441/1922, 
beschäftigten Dienstnehmer in Betracht, welche 
nach Erfahrung und Tradition auch über 
das 65. Lebensjahr hinaus noch zu voll­
wertigen künstlerischen Leistungen befähigt 
sind, so daß sie häufig weiterhin als besonders 
wertvolle Mitglieder des Ensembles der Bundes­
theater nicht entbehrlich erscheinen. 

unter grundsätzlicher Aufrechterhaltung ihres 
Dienstverhältnisses durch längere Zeit be- Zu § 3: 
urlaubt werden können, ohne daß sie hie- Die im § 3 festgelegten, Voraussetzungen 
durch die bereits erworbene Pensionsanwart- für das Entstehen eines Anspruches auf 
schaft oder die Möglichkeit, durch weitere, Ruhegenuß, nämlich der Besitz der öster­
auch kürzere Dienstleistungen an den Bundes- reichischen Staatsbürgerschaft und das Vor­
theatern zusätzlich für die Ruhegenußbe- liegen eiuer anreehenbaren Dienstzeit von 
messung anreehenbare Dienstzeiten zu er- mindestens zehn Jahren, ferner die Möglieh­
werben, verlieren. keit, in besonderen Fällen von dem Erfordernis 

Die Definitionen des § 1 Abs. 2 lit. a ,bis c' der österreichischen Staatsbürgerschaft für 
stellen sonach Mindestvoraussetzungen für das Entstehen und die Beibehaltung des 
den Erwerb und die Erhaltung der Pensions- Ruhegenußanspruches abzusehen _ gedacht 
anwartschaft dar, während Abs. 3 der Klar- ist hier vor allem an prominente Künstler, 
stellung dient, daß bestimmte Beschäftigurrgs- die aus familiären oder anderen triftigen 
arten, auch wenn sie häufig ausgeübt werden, Gründen eiue ausländische Staatsbürgerschaft 
wie es der bisherigen Rechtslage schon ent- nicht aufgeben können oder wollen, sich aber 
sprach, keine solche Anwartschaft begründen. doch besonders um die Bundestheater ver-

Zu § 2: 

Die hier enthaltenen Bestimmungen über 
die V ora ussetzungen für die Versetzung in 
den Ruhestan.d und den Zeitpunkt der Ruhe­
standsversetzung wurden im ,wesentlichen aus 
§ 3 der Bundestheaterpensionsverordnung über­
nommen. Klargestellt wurde, daß die Fest­
stellung, ob Dienstunfähigkeit vorliegt, auch 
auf Verlangen eines aus diesem Grunde seine 
Versetzung in den Ruhestand anstrebenden 
Dienstnehmers vorzunehmen ist. 

Zu der aus der Bundestheaterpcnsions­
verordnung übernommenen Bestimmung des 
§ 2 Abs. 2 lit. b wird zur Verdeutlichung 
festgestellt, daß dieser Grund für eine Ver­
setzung in den Ruhestand durch den Dienst-

dient gemacht haben - und schließlich die 
allfällige vertragliche Ausschließbarkeit des 
Ruhegenußanspruches bei den lediglich gegen 
Auftrittshonorar verpflichteten ' Künstlern 
(zum Beispiel dann, Wenn' es sich um Aus­
länder handelt, die" im Ausland ansässig 
bleiben) entsprechen den im 'bisherigen § 2 
der Bundestheaterpensionsverordnung ent. 
haltenen 'Bestimmungen. Diese Vorschriften 
wurden lediglich aus systematischen Gründen 
in einem eigenen Paragraphen zusammen­
gefaßt, dem auch die bisher in § 4 Abs. 4 
der Bundestheaterpensionsverordnung ent­
haltene Bestimmung eingefügt wurde, daß ein 
Ruhegenuß dann nicht gebührt, wenn das 
Dienstverhältnis aus grobem Verschulden des 
Bediensteten gelöst wurde. • Im Falle des 
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10 

freiwilligen Austrittes eines Bundestheater- esse des Dienstgebers (Bund) angezeigt er­
bediensteten entfällt, abgesehen von den Fällen scheint, durch die Zuerkennung des Ruhe­
des § 4, sowohl eine Anwartschaft als auch genusses erleichtert wird. 
ein Anspruch auf Ruhegenuß. 

Zu § 4: Zu § 5: 

Die Bestimmung, daß ein ausge'schiedener Die Abs. 1, 2 und 5 entsprechen im wesent-
Bundestheaterbediensteter, der bereits zehn lichen der Bestimmung des § 10 Abs. 1 der 
anrechenbare Dienstjahre an den Bundes- Bundestheaterpensionsverordnung mit der Än­
theatern zurückgelegt hat, die Anwartschaft derung, daß das Höchstausmaß, bis zu welchem 
auf Ruhe(Versorgungs)genuß für den Fall der letzte Dienst(Aktivitäts)bezug im Brutto­
der Erreichung des 60. Lebensjahres oder ausmaß - jedoch ohne Familienzulagen, 
der früher eintretenden Dienstunfähigkeit be- Sonderzahlungen, Pauschalien oder Zulagen 
hält, wenn er nicht entlassen wurde oder für besonders bezeichnete Dienstleistungen -
auf eigenen Wunsch das Dienstverhältnis der Ruhegenußbemessungsgrundlage zugrunde 
bee~det hat, das er unter mindestens gleichen zu legen ist, auf einen Betrag von S 10.500 
Bedmgungen hätte fortsetzen können, ent- erhöht wurde. Der in § 10 Abs. 1 der Bundes­
spricht dem bisherigen § 4 der Bundestheater- theaterpensIonsverordnung enthaltene Grenz­
pensionsverordnung. In Berücksichtigung der betrag von österreichischen Altschilling 1.200, 
Wünsche des Personals soll diese Anwartschaft we~cher infolge der Umrechnung Schilling­
au~ Ruhegenuß nunmehr auch dann gewahrt ReIChsmark und Reichsmark-Schilling im 
bleIben, wenn der Bundestheaterbedienstete Jahre 1945 österreichischen Neuschilling 800 
von dem ihm gemäß den §§ 21 und 39 des gleichkam, ist auf Grund der Verordnung 
Schauspielergesetzes, BGBI. Nr. 441/1922, ein- über die Pensionsüberleitung bei den Bundes­
geräumten Recht Gebrauch macht, das Dienst- theaterbediensteten BGBI. Nr. 130/1951 zu­
verhältnis wegen nicht angemessener Be- nächst wieder auf den Betrag von öster­
schäftigung oder aus sonstigen wichtigen reichischen Neuschilling 1.200 erhöht worden 
Gründen vorzeitig zu beenden. und bildete im Zusammenhang mit dem 

Unter anrechenbar im Sinne dieser Be- seit 1946 auf Grund der Währungsentwicklung 
stimmung sind jedoch nur solche an den angewendeten System der Teuerungszuschläge 
Bundestheatern beziehungsweise an den öster- einen Grundbetrag, von welchem der Grund­
re~chisch~n Staatstheatern zurückgelegten bezug des Ruhegenussesermittelt wurde, 
DIenstZeIten zu verstehen, auf die die Bundes- zu dem dann die der jeweiligen Regelung 
theaterpensionsverordnung oder das Bundes- für aktive Bundestheaterbedienstete der in 
theaterpensionsgesetz Anwendung fanden oder Betracht kommenden Verwendungsgruppe ent­
finden, ferner an den österreichischen Staats- sprechenden Teuerungszuschläge hinzukamen. 
theatern vor dem Inkrafttreten der Bundes- Nach dem Stande vom 1. Jänner 1957 ent­
theaterpensionsverordnung (1. März 1921) so- spricht der Grundbezug von S 1.200 einem 
wie an den ehemaligen k. k. Hoftheatern Bruttobezug von S 7.200. Da aber mit 
zurückgelegte Dienstzeiten und schließlich 1. Jämier 1957 das System der Teuerungs­
die gemäß § 11. im Zusammenhang mit § 12 zuschläge auch bei den Bundestheaterbe­
des Beamten-Überleitungsgesetzes, StGBI. diensteten verlassen wurde, war es notwendig, 
Nr. 134/1945, angerechneten Zeiträume daher den besagten Grenzbetrag in einer Brutto­
auch in der Zeit seit dem 13. Mär~ 1938 summe auszudrücken. Gleichzeitig wurde 
an den Wiener Staatstheatern als Dienststelle einem oftmals geäußerten Wunsche der Be­
des Deutschen Reiches verbrachte Dienstz~iten diensteten entsprechend der Grenzbetrag im 
(siehe hiezu auch die Erläuterung zu § 7 Gesetzentwurf erhöht, und zwar auf S 10.500. 
Abs. 1 Ziffer 1 und 2 und Abs. 2). Das bedeutet, daß die mögliche Höchst-

Auch Abs. 2 hat bereits im § 4 Abs. 2 pension eines Bundestheaterbediensteten 
der . Bund~stheaterpensionsverordnung sein dessen letzter Aktivitätsbezug mindesten~ 
VorbIld. DIe Anwendung dieser letzten Be- S 10.500 betrug und der gemäß seiner an­
stimmung kommt in erster Linie fÜr solche rechenbaren Dienstzeit die volle Ruhegenuß­
Fälle in Betracht, in denim ein besonders bemessungsgrundlage erreicht hat, mit In­
verdienter Künstler der aufgezählten Kate- krafttreten des Gesetzes von S 5.637,60 auf 
gorien, insbesondere auch der Leiter eines S 8.221'50, also um S 2.583·90 erhöht wird. 
Bundestheaters, im Einvernehmen. mit der Neuaufgenommen wurden die Bestimmungen 
BundestheaterverwaItung aus dem Dienst- der Abs. 3 und 4, welche dem Umstand 
v~rhältnis ~usscheidet und eine derartige Rechnung tragen, daß die auf Grund indi­
emvernehmhche Lösung, die unter Umständen vidueller Vereinbarung honorierten Künstler 
infolge notwendiger organisatorischer oder der Bundestheater im Laufe ihrer Dienstzeit 
personalpolitiscber Maßnahmen auch im Inter- ,häufig längere Zeit hindurch höhere Bezüge 
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haben als unmittelbar vor ihrer Versetzung 
in den Ruhestand oder ihrem Ableben, weil 
der Höhepunkt ihrer Laufbahn erheblich 
vor dem Ende ihrer Berufstätigkeit liegt. 
,Demgemäß soll der Durchschnittsbezug wäh· 
rend eines früheren Abschnittes der Dienst· 
zeit solcher Künstler in den Bundestheatern 
auf Antrag als Ruhegenußermittlungsgrund­
lage an die Stelle des letzten Dienstbezuges 
treten können. Der für die Berechnung 
eines derartigen Durchschnittsbezuges heran· 
zuziehende Abschnitt der Dienstzeit muß 
mindestens 40 und kann höchstens 80 auf· 
einanderfolgende Tätigkeitsmonate an den 
Bundestheatern umfassen, in denen die Bezüge 
den letzten Dienstbezug jeweils übe~schritten 
haben. Eine Unterbrechung der Tätigkeit 
an den Bundestheatern, während welcher 
das Dienstverhältnis (gegen Karenz der Be· 
züge) aufrechtgeblieben ist, steht der An­
wendung dieser Bestimmung nicht entgegen~ 
Die Aufeinanderfolge der Tätigkeitsmonate 
im Sinne des Gesetzentwurfes ist jedoch 
dann zu verneinen, wenn ein Monat, in dem 
der Bezug geringer war als der letzte Dienst· 
bezug, oder eine Beendigung des Dienst. 
verhältnisses, das nicht daran unmittelbar 
anschließend erneuert wurde, dazwischenliegt. 
Die Anzahl von 40 bis 80 Monaten wurde 
deshalb gewählt, weil die mindestens acht· 
monatige Tätigkeit eines Künstlers in einem 
Spieljahr im Sinne des § 7 Abs. 3 des Ent· 
wurfes unter Umständen als ganzjährige Be­
schäftigung zu werten ist, so daß der in 
Betracht kommende Zeitabschnitt etwa einem 
fünf- bis zehnjährigen Wirken an den Bundes· 
theatern entspricht. 

Hat ein Bediensteter im Verlauf seiner 
Dienstieit 80 volle Monate aufzuweisen, auf 

Zu Abs. 3: 

11 

die die vorgenannten Voraussetzungen zu­
treffen, so beträgt die Ruhegenußermittlungs. 
grundlage 100 v. H. des 'aus der Summe der 
Dienstbezüge dieser Monate, soweit sie jeweils 
monatlich den Betrag von S 10.500 nicht 
überschritten haben, errechneten monatlichen 
Durchschnittsbezuges ; für Zeiträume in denen 
die Entlohnung -ausschließlich durch Auf. 
trittshonorar erfolgte, gilt als monatlicher 
Dienstbezug jeweils der Betrag von S 10.500. 
Treffen die Voraussetzungen nicht für 80, 
wohl aber für 72 oder mehr Monate zu, so 
beträgt die Ruhegenußermittlungsgrundlage 
95 v. H. des Durchschnittes von 72 der 
antragsgemäß heranzuziehenden ~onatsbezü. 
ge; das Ausmaß des Hundertsatzes sinkt 
sodann auf 90 v. H. für 64 Monate, 85 v. H. 
für 56 Monate, 80 v. H. für 48 Monate und 
schließlich 75 v. H. für nur 40 Monate. Zur 
Berücksichtigung der Währungsentwicklung 
wurden Aufwertungsbestimmungen für Dienst· 
bezüge, die vor dem 1. Jänner 1951 ange· 
fallen sind, in den Entwurf eingebaut. Aus 
staatsfinanziellen und personalpolitischen 
Gründen sowie unter Bedachtnahme auf die 
allgemeinen Grundsätze des Pensionsrechtes 
mußte bei dieser Art der Berechnung der 
Ruhegenußermittlungsgrundlage der höchst­
mögliche monatliche Ruhegenuß mit der Höhe 
des letzten Dienstbezuges abzüglich des Pen· 
sionsbeitrages begrenzt werden, trotzdem kann 
der Unterschied zwischen dem auf der Grund· 
lage des letzten Dienstbezuges und dem 
nach den Bestimmungen der Abs. 3 und 4 
errechneten Ruhegenuß über' 22 v. H. be­
tragen. 

Zur Erläuterung der Anwendung der Be· 
stimmungen der Abs. 3 und 4 seien folgende 
Beispiele angeführt: 

Letzter Dienstbezug Dezember 1957 ..................................... S 8.000'-
,Höherer Bezug: 

1934, 1935, 1936, 1937 Je S 3.000'- = RM 2.000'- = 
S 2.000'--:- X 6 = S 12.000'-; 
Höchstbetrag S 10.500'-, in 4 Jahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . S 42.000'-
1938, 1939, 1940 = RM 2.000'- = 
S 2.000'- X 6 = S 12.000'-; 
Höchstbetrag S 10.500'-, in 3 Jahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . S 31.500,-
1948, 1949 = S 10.000·-x2,4 = S 24.000'-; 
Höchstbetrag S 10.500'-, in 2 Jahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . S 21.000,-
1953, 1 Jahr ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 10.000'-

Summe der Monatsdurchschnittsbezüge in 10 Jahren 
(80 Monaten) ....................................... . 

Monatsdurchschnitt für 1 Jahr .......................... . 
S 104.500'­
S 10.450,-

Ruhegenußermittlungsgrundlage ......................................... . 
Hievon 78,3 v. H. Ruhegenußbemessungsgrundlage ....................... . 
Ruhegenuß höchstens (8.000 - 7,5 v. H.) .............................. . 
(Der gemäß § 5 Abs. 2 vom letzten Dienstbezug bemessene Ruhegenuß würde 

höchstens ........................................................... . 
d. s. 78,3 v. H. von S 8.000'- betragen). 

S 10.450,­
S 8.182,35 
S 7.400,-

S 6.264·-

477 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 20

www.parlament.gv.at



12 

Z~ Abs. 4: 

Letzter Dienstbezug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. S 9.000'-
Dienstbezüge durch 40 aufeinanderfolgende Monate . 

monatlich. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 10.000'-
daher Monatsdurchschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 10.000'-
Abzug gemäß § 5 Abs. 3, 25 v. H. """,,,,"",,""" = S 2.500'-
Rest .................. ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 7.500'-
Demgemäß entspräche die Ruhegenußermittlungsgrundlage einem Betrage von S 7.500'­
'Da aber der letzte Dienstbezug höher war beträgt die Ruhegenußermittlungs-

grundlage .......................................................... ,. S 9.000'-

Abs. 6 sieht schließlich gewisse Mindest­
ermittlungsgrundlagen für Solisten des dar­
stellenden Personals vor,' durch welche die 
in den letzten Jahren zufolge bedeutender 
Erhöhungen der schematischen Bezugsansätze 
der Gruppen des künstlerischen Personals 
(Orchester, Bühnenmusik, Chor und Ballett) 
aufgetretene Erscheinung für Vergangenheit 
und Zukunft beseitigt werden soll, daß ehe­
malige Solistell. im Vergleich mit den ehe­
maligen Angehörigen der genannten Gruppen 
bei gleichlanger anrechenbarer Dienstzeit un­
verhältnismäßig niedere Ruhegenüsse erhalten. 

Zu § 6: 

Die hier enthaltenen Bestimmungen über 
das Ausmaß des Hundertsatzes, mit welchem 
die anrechenbare Dienstzeit jeweils für die 
Bemessung des Ruhegenusses in Anschlag 
gebracht wird, weichen zum Teil von den 
korrespondierenden Bestimmungen des § 2 
der Bundestheaterpensionsverordnung ab. 
Gleichgeblieben ist der Grundsatz, daß der 
monatliche Ruhegenuß nach zehn anrechen­
baren Dienstjahren 40 v. H. der Ruhegenuß­
bemessungsgrundlage beträgt. 

Im übrigen mußte jedoch der Tatsache 
Rechnung getragen werden, daß die durch 
die Anwendbarkeit der jeweils für Bundes­
beamte geltenden Vorschriften über .die An­
rechnung von Vordienstzeiten für die Ruhe­
genußbemessung nicht mehr bei aUen Kate­
gorien der Bundestheaterbediensteten eine 
so weitgehende Begünstigung rechtfertigt, wie 
sie in der Bundestheaterpensionsverordnung 
vorgesehen war. Nach den neuen Ruhegenuß­
vordienstzeitenvorschriften (Ruhegenußvor­
dienstzeitengesetz, BGBL Nr. 26/1956, und 
Ruhegenuß vordienstzeiten verordnung, BG BI. 
Nr. 44/1956) werden Vordienstzeiten grund­
sätzlich zur Gänze angerechnet, während sie 
vor dem Inkrafttreten dieser Vorschriften, 
sofern es sich nicht um Bundesdienstzeiten 
oder um Dienstzeiten bei einer öffentÜch­
rechtlichen Körperschaft, mit der Gegen­
seitigkeit bestand, handelte, nur zu einem 
Drittel anrechenbar waren. Für Bedienstete, 
die vor dem 13. März 1937 der Bundestheater-

pensionsverordnung unterstellt wurden, be­
standen überhaupt keine Anrechnungsmög­
lichkeiteft für private Arbeiterdienstzeiten. 
Für angerechnete Ruhegenußvordienstzeiten 
ist entsprechend der gegenwärtigen Rechtslage 
der Hundertsatz 2 v.· H. vorgesehen. 

Die Möglichkeit der weitgehenden Vordienst­
zeitenanrechnung im vollen Ausmaß gab auch 
Veranlassung dazu, den Hundertsatz, der 
für jedes volle in einem dem Bundestheater­
pensions gesetz (früher der Bundestheaterpen­
sionsverordnung) unterliegenden Dienstverhält­
nis zurückgelegte Dienstjahr in Anrechnung 
kommt, grundsätzlich mit 2 v. H. festzu­
setzen; trotzdem wurden für den über­
wiegenden Teil dieser Dienstnehmer die bis­
herigen begünstigten Hundertsätze von 3 v. H; 
(siehe die Aufzählung unter Abs. 2 lit: a) 
und 2·4 v. H. (siehe die Aufzählung unter 
Abs. 2 lit. b) beibehalten. 

Außerdem tritt durch den Entwurf eine 
Verbesserung des Anrechnungshundertsatzes 
für Meister der Garderobe- und Kostüm­
werkstätten sowie für das im Vorstellungs­
dienst verwendete Magazins- und Gar~erobe­
personal cin, weil es durch täglich zwei­
maligen Dienstantritt und Abendarbeit ebenso 
wie die Bühnenarbeiter stärker beansprucht 
wird. Auch bei der Einreihung· des künst~ 
lerischen Personals wurden kleine Korrekturen 
insoweit vorgenommen, als nunmehr die ersten 
Bläser der Bühnenmusik den Bläsern des 
Staatsopernorchesters gleichgestellt und Dra­
maturgen, Bühnen- und Kostümbildner sowie 
Ausstattungsvorstände entsprechend der bis­
herigen Handhabung ausdrücklich unter den 
Dienstnehmern aufgezählt werden, für die 
der Hundertsatz 3. v. H. gilt. 

§ 19 Abs. 5 des Entwurfes sieht als Über­
gangsbestimmung vor, daß für Dienstnehmer, 
auf deren Dienstverhältnis bis zum Inkraft­
treten dieses Gesetzes die Bundestheater­
pension,sverordnung Anwendung fand, oder 
die vor Inkrafttreten dieses' Gesetzes mIt 
Anwartschaft auf Ruhegenuß nach der Bundes­
theaterpensionsverordnung ausgeschieden sind, 
sowie für Pensionsparteien, die bereits nach 
den Bestimmungen der Bundestheaterpen-
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sionsverordnung Ruhe- oder Versorgungsge­
nüsse beziehen, die im § 2 der Bundestheater­
pensionsverordnung festgesetzten Hu;ndertsätze 
für jedes Dienstjahr weiterhin aufrecht bleiben. 

Soweit Bediensteten des technischen Per­
sonals, die nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in ständige Verwendung bei 
den Bundestheatern genommen werden, auf 
Grund ihrer Verwendung nunmehr ein nie­
drigerer Hundertsatz für die Bemessung des 
Ruhegenusses zukommt, als dies bei gleich­
verwendeten, früher aufgenommenen Bedien­
steten der Fall ist, hat sich das Bundes­
ministerium für Finanzen bereit er klärt, in 
den Fällen, in denen diese Bediensteten auf 
Grund einer durch eine Berufskrankheit ver­
ursachten Dienstunfähigkeit von Amts wegen 
in den Ruhestand versetzt werden oder 
infolge einer solchen Krankheit sterben, einer 
Zurechnung gemäß § 62 Abs. 5 der Dienst­
pragmatik im Ausmaß von mindestens fünf 
;Jahren zuzustimmen. 

13 

für ein weiteres Jahr 2 v. H. der Ruhegenuß-
bemessungsgrundlage, (verbleibt' Rest 
5 Monate), 

von der unter b) genannten Dienstzeit 
für 2 Jahre je 2·4 v. H. = 4·8 v. H. der Ruhe­

genußbemessungsgrundlage (verbleibt Rest 
6 Monate), 

von der unter c) genannten Dienstzeit 
für 14 Jahre je 3 v. H. = 42 v. H. der Ruhe­

genußbemessungsgrundlage (verbleibt Rest 
8 Monate). 
Die verbliebenen Restzeiten von 5, 6 

und 8 Monaten ergeben zusammen 19 Monate 
oder 1 Jahr 7 Monate. Da der letzte Jahres­
bruchteil 6 Monate übersteigt, werden für 
diese Gesamtrestzeiten 2 Jahre mit dem 
Hundertsatz von je 3 v. H., zusammen daher 
6 v. H. der Ruhegenußbemessungsgrundlage 
veranschlagt. 

Der Ruhegenuß beträgt daher 94,8 v. R. 
der vollen Ruhegenußbemessungsgrundlage. 

Abs. 5 entspricht dem § 2 Abs. 2 der Bun­
destheaterpensionsverordnung. Durch die Bestimmung des Abs. 3 wird 

bewirkt, daß die Einschränkungen des § 3 
des. Ruhegcnußvordienstzeitengesetzes 1956, Zu § 7: 
BGBl. Nr. 26, hinsichtlich der Anwendung § 7 tritt an Stelle des bisherigen § 8 der 
der begünstigten Hundertsätze beim künst- Bundestheaterpensionsverordnung und zählt 
lerischen Personal beseitigt werden, beim in Abs. 1 alle Zeiträume auf, die· für die 
technischen Personal aber nur auf den Fall Ruhegenußbemessung anreehenbar sind. 
der Versetzung in den Ruhestand über eigenes Abs.o 1 Ziffer 1 führt die sogenannten an 
Ansuchen Anwendung finden. sich anrechenbaren Dienstzeiten an. Wie 

Gemäß Abs. 4 werden die vorgesehenen bei den Bundesbeamten die im Beamten· 
Hundertsätze zunächst für jedes volle Dienst- verhältnis zurückgelegte Dienstzeit ist bei 
jahr bei der Ermittlung der Ruhegenuß- - den Bundestheaterbediensteten jede nach Voll· 
bemessungsgrundlage . angerechnet. Verblei- endung des 18. Lebensjahres in den Bundes- _ 
bende Jahresbruchteile werden zusammen- theatern zurückgelegte Dienstzeit, auf die 
gerechnet. Die aus der Summe dieser Jahres- ,die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder 
bruchteile resultierenden vollen Jahre werden der Bundestheaterpensionsverordriung Anwen­
mit dem Hundertsatz, der für die letzte dung fanden, anzurechnen, sofern das Dienst­
anrechenbare Dienstzeit gilt, veranschlagt; verhältnis .in bestimmten Fällen nicht auf 
sodann noch verbleibende Jahresbruchteile Veranlassung oder infolge Verschuldens des 
werden, wenn sie sechs Monate -übersteigen, Bediensteten beendet wurde. Die in der 
gemäß § 7 Abs. 5 des Entwurfes auf ein Bundestheaterpensionsverordnung vorge­
volles Jahr aufgerundet und ebenfalls mit sehene Ausnahmebestimmung, daß .den weib. 
dem Hundertsatz, der für die letzte anrechen- lichen B,ediensteten des BaHettkorps die Dienst. 
bare Dienstzeit gilt, in Anschlag gebrach( zeit bereits ab Vollendung des 15. Lebens-

Zur Erläute;ung diene folgendes Beispiel: jahres angerechnet wird, wurde auf die männ­
lichen Ballettmitglieder ausgedehnt, da auch 

Ein Bediensteter, der zuletzt als Chor- diese häufig schon in sehr jungen Jahren 
mitglied tätig war, hat folgende anrechenbare engagiert werden und nach der Natur ihres 
Dienstzeiten aufzuweisen: Berufes wesentlich früher als Dienstnehmer 
a) Vordienstzeiten als Privatange- anderer Kunstgattungen das Stadium _ der 

stellter .................... 11 J.5 M. künstlerischen Dienstunfähigkeit erreichen. 
b) Dienstzeiten als technischer Diese Bestimmung gilt auch für die bereits 

Assistent der Staatsoper ... " 2 J .. 6 M. im Dienststand befindlichen männlichen 
c) Dienstzeiten als Chorsänger Ballettmitglieder. 

der Staatsoper ......... ; ... 14 J. 8 M. Ist ein Dienstnehmer durch Entlassung, 
. Er erhält von der unter a)genannten Vor- durch Kündigung von seiner Seite, ferner 
dienstzeit für weil er das Dienstverhältnis nicht unter 
die ersten 10 Jahre 40 v. H. der Ruhegenuß- mindestens gleichen Bedingungen fortsetzen 

bemessungsgrundlage, wollte, ausgeschieden, so können _ ihm bei 
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etwaigem Wiedereintritt die vorher an den 
Bundestheatern zurückgelegten Dienstzeiten 
nur· als Vordienstzeiten, das heißt also mit 
dem Satz von 2 v. H. je Jahr angerechnet 
werden, wofür es im übrigen eines besonderen 

. Ansuchens um Vordienstzeitenanrechnung be­
darf. Dies gilt jedoch nicht für den Fall 
der vorzeitigen Beendigung des Dienstver­
hältnisses durch den Dienstnehmer aus trif­
tigen Gründen im Sinne. der §§ 21 und 39 
des Schauspielergesetzes (siehe hiezu auch die 
Erläuterungen zu § 4). 

12. November 1918, beziehungsweise nach dem 
27. April 1945 an den österreichischen Staats­
theatern (diese Bezeichnung wurde jeweils 
.vorübergehEmd für die Bundestheater verwen­
det) vertragsmäßig vollbeschäftigt in ständiger 
Verwendung zurückgelegten Dienstzeiten 
gleichgehalten, sofern auf das Dienstverhältnis 
die Bestimmungen der Bundestheaterpensions­
verordnung Anwendung fanden oder diese 
Dienstzeiten vor Inkrafttreten der Bundes­
theaterpensionsverordnung (1. März 1921) zu­
rückgelegt wurden. 

Abs. 3 entspricht der bisherigen Bestim­
mung des § 8 Abs. 3 der Bundestheater­
pensionsverordnung mit dem Unterschied, daß 
die Anrechnung einer Dienstleistung von 
8 Monaten innerhalb eines Spieljahres als 
volles Jahr nunmehr nur dann erfolgt, wenn 
für die restlichen 4 Monate Pensionsbeiträge 
entrichtet wurden. Doch wird gemäß der 
Übergangsbestimmung des § 21 eine Tätig­
keit von 8 Monaten innerhalb eines Spiel­
jahres, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge­
setzes lag, auch dann als volles Jahr an­
gerechnet, wenn für die restlichen 4 Monate 
dieses Jahres keine Pensions beiträge entrichtet 
worden sind. 

Die geforderte Mindesttätigkeit von 8 Mo­
naten im Spieljahr ist einschließlich der Zeit 
zu verstehen, in welcher anf Grund der Tätig­
keit an den Bundestheatern ein gesetzlicher 
Anspruch auf bezahlte Urlaube bestand. 

Abs. I Ziffer 2 betrifft im wesentlichen 
Zeiträume, die seit dem 13. März 1938 bei 
öffentlich-rechtlichen Dienstgebern (Bund, 
Land, Gemeinde) aber auch bei Dienststellen 
des Deutschen Reiches zurückgelegt und gemäß 
§ II im Zusammenhalte mit § 12 des Beamten­
Überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, 
angerechnet wurden. Damit wird die Mög­
lichkeit eröffnet, auch die an den Wiener 
Staatstheatern in der Zeit der deutschen 
Besetzung Österreichs zurückgelegten Dienst­
zeiten voll anzurechnen und auf sie im Sinne 
des § 5 Abs. 2 der Ruhegenußvordienst­
zeitenverordnung 1956 die für die Bundes­
theaterbediensteten vorgesehenen Bestimmun­
gen über die beg.ünstigte Anrechnung (be­
günstigter Hundertsatz, Anrechnung von einem 
Jahr als 15 Monate gemäß § 7 Aba. 3 des 
Entwurfes) zur Anwendung zu bringen (ver­
gleiche Gebetsroiter: "Das Ruhegenußvor­
dienstzeitengesetz 1956 und die Ruhegenuß-
vordienstzeitenverordnung 1956",. Handaus- Gemäß Abs. 4 wird den Solosängern und 
gabe österreichischer Gesetze und Verordnun- Solosängerinnen, den Bläsern des Staats-. 
gen im Verlag der Österreichischen Staats- opernorchesters und den weiblichen Ballett­
druckerei, S. 81). mitgliedern jedes volle in einem Anwartschaft 

Abs. 1 Ziffer 3 verweist darauf, daß Ruhe- auf Ruhegenuß nach diesem Bundesgesetz ge­
genußvordienstzeiten, die nach den für die währenden Dienstverhältnis verbrachte Dienst­
Bundesbeamten geltenden Vorschriften an- jahr mit 15 Monaten gerechnet. Da die Dienst­
gerechnet werden, der Ruhegenußbemessung nehmer dieser Kategorie ab dem 11. Dienst­
ebenfalls zugrunde zu legen sind. jahr für jedes Jahr 2,4 v. H. der Ruhegenuß-

In Abs. I Ziffer 4 werden die Dienstzeiten bemessungsgrundlage erhalten, können sie, 
angeführt, die auf Grund. besonderer Vor- wenn sie ihre gesamte Dienstzeit in gleicher 
schriften der übrigen anrechenbaren. Dienst- Verwendung bei den Bundestheatern zurück­
zeit zugerechnet werden. Dies sind zum Bei" legen, die volle Ruhegenußbemessungsgrund­
spiel die gemäß § 62 der Dienstpragmatik lage bereits nach 28 Jahren erreichen (für die 
zugerechneten Zeiträume im Falle der Dienst- ersten 10 Jahre = 8 effektive Jahre 40 v. H., 
unfähigkeit durch Erblindung, Geistesstörung, für weitere 25 Jahre =20 effektive Jahre je 
Unfall oder, nach dem Ermessen der Dienst- 2,4 v. H., d. s. zusammen daher weitere 60 v. H.). 
behörde, bei schwerer und unheilbarer Krank- Diese Bestimmung wurde aus § 2 Abs. 1 
heit. letzter Satz der Bundestheaterpensionsverord-

Gemäß Abs. 1 Ziffer 5 in Verbindung mit nung übernommen. 
§ 17 werden den Bundestheaterbediensteten Wenn auch männliche Ballettmitglieder im 
Militärdienstleistungen in der bewaffneten allgemeinen etwas länger dienstfähig bleiben 
Macht der ehemaligen österreichisch-ungari- als weibliche, und daher die Beibehaltung der 
sehen Monarchie wie den Bundesbeamten an- 30jährigen Dienstzeit zur Erreichung der vollen 
gerechnet. Ruhegenußbemessungsgrundlage für die erste-

Gemäß Abs. 2 werden den vorangeführten ren (§ 6 Abs. 2 lit. a des Entwurfes) gerecht. 
Bundestheaterdienstzeiten die an den ehemali- fertigt erscheint, wurde doch durch den 2. Satz 
gen k .. k. Hoftheatern und die nach dem I des Abs. 4 Vorsorge getroffen, daß sie im 
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Falle einer vorzeitigen Dienstunfähigkeit der 
gleichen begünstigten Dienstzeitanrechnung 
teilhaftig werden, wie ihre weiblichen Kollegen. 

Abs. 5 entspricht im wesentlichen dem § 8 
Abs. 2 der Bundestheaterpensionsverordnung. 
Die Bestimmung wurde lediglich dahin deut­
licher gefaßt, daß wie es der bisherigen Aus-

15 

Ruhegenußvordienstzeitengesetzes erwirkt wer­
den muß. Die Mitwirkung des Bundeskanzler­
amtes und des Bundesministeriums für Finan­
zen soll die Gewähr dafür geben, daß diese 
Bestimmung nur in vertretbaren Fällen an­
gewendet wird. 

legung und Handhabung entspricht, Jahres- § 
bruchteile bis zu 6 Monaten ausdrücklich als Zu 9: 
bei der Anrechnung unberücksicht,igt bleibend· Einem seit langem geäußerten Wunsch 
erklärt werden. der Bundestheaterbediensteten entsprechend, 

Zu § 8: 

Schon gemäß § 8 und § 46 der Bundes­
theaterpensionsverordnung wurden die für die 
Bundesbeamten geltenden Vorschriften über 
die Ruhegenußvordienstzeitenanrechnung auch 
auf die Bundestheaterbediensteten a:ngewendet. 
Diese Regelung soll beibehalten werden. Soweit 
solche Vorschriften nicht in Gesetzen, sondern 
in Verordnungen enthalten sind, werden sie 
durch eine gemäß den §§ 8 und 17 des Gesetz­
entwurfes nach seinem Inkrafttreten zu er­
lassenden Verordnung des Bundesministeriums 
für Unterricht auf die Bundestheaterbedien­
steten für anwendbar erklärt werden. Dies 
betrifft insbesondere die Ruhegenußvordienst­
zeitenverordnung 1956, BGBI. Nr. 44, und die 
Ruhegenußvordienstzeitenverordnung, BGBI. 
Nr. 231/1949, soweit sie nach der Ruhegenuß­
vordienstzeitenv:..erordnung 1956 noch anzu­
wenden ist. 

Im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse 
bei den Bundestheatern, die den Beginn des 
Vertrages und den tatsächlichen Anspruch auf 
Entlohnung begründenden Tätigkeitsantritt 
eines Künstlers oft nicht zusammenfallen 
lassen, wozu noch kommt, daß sich häufig 
Tätigkeitsabschnitte nicht mit den Kalender­
monaten decken, ist es erforderlich, den Zeit­
punkt gesondert festzulegen, dessen Verhält­
nisse für die Berechnung des besonderen 
Pensionsbeitrages maßgebend sind. Unter dem 
Begriff "besonderer Pensionsbeitrag" ist der 
gemäß § 4 Abs. 3 der Ruhegenußvordienst­
zeitenverordnung 1956, BGBI. Nr. 44, oder 
gemäß § 4 Abs. 4 der Ruhegenußvordienst­
zeitenverordnung, BGBI. Nr. 231/1949, vor­
gesehene Pensions beitrag zu verstehen. 

Abs. 2 soll, wie es der bisherigen Übung 
entspricht, die Möglichkeit offen lassen, wenn 
dies für die Gewinnung von bedeutenden 
künstlerischen Solokräften oder für deren 
weitere Bindung an die Bundestheater erfor­
derlich ist, Mitgliedern des künstlerischen Per­
sonals ~er Bundestheater im Vertragswege 
Vordienstzeiten auch über die bestehenden 
Anrechnungsvorschriften hinaus anzurechnen, 
ohne daß hiezu in jedem Einzelfall ein Be. 
schluß der Bundesregierung gemäß § 2 des 

wurde die Bestimmung über die Gewährung 
eines Todfallsbeitrages in den Gesetzentwurf 
aufgenommen. Der Kreis der Personen, denen 
der Todfallsbeitrag nach einem verstorbenen 
Bundestheaterbediensteten des Dienststandes 
oder des Ruhestandes gewährt wird, richtet 
sich nach den für die Bundesbeamten gelten­
den Vorschriften. 

Das Ausmaß des Todfallsbeitrages wird wie 
für Bundesbeamte mit dem Dreifachen des 
letzten Dienstbezuges im Sinne des § 5 Abs. 2 
oder 5, beziehungsweise mit dem Dreifachen 
des Ruhegenusses festgesetzt, jedoch in beiden 
Fällen begrenzt auf das Dreifache des jeweils 
geltenden höchsten Bezugsansatzes des Ent­
lohnungsschemas für die Orchestermitglieder 
der Staatsoper , das entspricht derzeit einem 
Betrag von S 16.200. Trotz dieser aus staats­
finanziellen Gründen vorgenommenen Begren­
zung wird mit dem vorgesehenen Todfalls~ 
beitrag zur Deckung der mit dem Ableben 
eines Bundestheaterbediensteien verbundenen 
Auslagen, auch wenn es sich um einen promi­
nenten Künstler handelt, das Auslangen ge­
funden werden können. 

Zu§ 10: 

In § 44 der Bundestheaterpensionsverord. 
nung ist die Höhe des Pensionsbeitrages so­
wohl nach der Höhe des Dienstbezuges als 
auch nach dem Ausmaß der Dienstzeit, die 
für die Erreichung der vollen Ruhegenuß­
bemessungsgrundlage notwendig ist, abgestuft. 
Die Beiträge belaufen sich dort in zahlreichen 
Abstufungen auf 2,8 v. H. bis 7 v. H. der 
Monatsbezüge und werden bis zu einer Be­
zugsgrenze von S 9000 (S 1500 zuzüglich des 
Teuerungszuschlages, das ist nach dem Stande 
vom 1. Jänner 1957 der Grundbetrag von 
S 1500 vervielfacht mit dem Valorisierungs­
faktor 6) ein,gehoben, obwohl der Pensions­
bemessung lediglich ein Höchstbetrag von 
S 7200 (S 1200 X 6) gemäß § 10 der Bundes­
theaterpensionsverordnung zugrunde zu legen 
ist. 

Diese verschiedenartige Festlegung der 
Höchstgrenze für die Pensionsbemessung einer­
seits und die Berechnung der Pensionsbeiträge 
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anderseits, die die - Solisten der Bundes· 
.theater, deren Gagen diese Grenzbeträge über· 
schreiten, seit langem als Ungerechtigkeit 
empfunden haben, wurde beseitigt. 

Außerdem wurde die Staffelung der _ Pen· 
sionsbeiträge nach der Höhe der Dienstbezüge 
nicht beibehalten, ausgenommen in den Fällen, 
in denen der Bezug die schematisch festgesetzte 
Höchstgage eines Angehörigen der Gruppen 
des künstlerischen Personals, das ist derzeit 
die Höchstgage einesOrchestermitgliedes der 
Staatsoper einschließlich der Dienstalters­
zulagen im Betrage von S 5400, übersteigt. 
Bei der Festlegung der Höhe der künftigen 
Pensionsbeiträge war der Umstand maß· 
gebend, daß schon die Pensionsüberleitung bei 
den Bundestheaterbediensteten im Jahre 1951 
nur unter der Voraussetzung erfolgen -konnte, 
daß ebenso wie bei den Bundesbeamten, bei 
dt;nen im Zuge der Überleitung der Alt­
pensionisten der Pensions beitrag der aktiven 
Bediensteten erhöht wurde, eine Erhöhung 
des -Pensionsbeitrages eintritt. Die Personal· 
vertreter und die Gewerkschaft haben dieser 
Auffassung grundsätzlich zugestimmt, wobei 
jedoch die Festlegung des Ausmaßes der Er. 
höhung Zunächst bis zur Novellierung der 
-Bundestheaterpensionsverordnung vorbehalten 
blieb. 

Die Pensionsbeiträge der Bundesbeamten 
wurden bekanntlich durch die Gehaltsüber­
leitungsgesetznovelle; BGB: Nr. 221/1950, von 
2,5 v. H. auf 4 v. H. mit Wirkung ab 1. Okto· 
ber 1950 erhöht. Es wurde jedoch davon Ab· 
stand genommen, die Pensionsbeiträge der 
Bundestheaterbediensteten im gleichen Ver· 
hältnis zu erhöhen, was einem Mindest· 
pensionsbeitrag von rund 4,5 v. H. und einem 
Höchstbeitrag von rund 1l,2 v. H. entsprochen 
hätt.e. Der Pensionsbeitrag wurde vielmehr 
einheitlich für alle nach Einzelvertragbesol. 
deten Bediensteten, deren Bezüge den Betrag 
von S 7200 monatlich übersteigen, mit 7,5v.H. 
(Höchstbeitrag), und deren Bezüge zwischen 
dem Höchstbezug eines Orchestermitgliedes 
der Staatsoper (derzeit S 5400 monatlich) und 
dem Betrag von S 7200 liegen, mit 6,5 v. H. 
festgesetzt; im übrigen aber belaufen sich die 
neuen Pensionsbeiträge auf 4 v. H. (Mindest­
beitrag) für die Bediensteten, die erst nach 
40 anrechenbaren Dienstjahren die volle Ruhe· 
genußbemessungsgrundlage erreichen, auf 
4,5 v. H., wenn die -volle Ruhegenußbemes­
sungsgrundlage nach 35 Jahren und auf 
5,3 v. H., wenn sie nach 30 oder -28 Jahren 
erreieht wird. 

Von dem die Höchstgrenze der Ruhegenuß. 
ermittlungsgrundlage (§ 5 Abs.2 oder 5) 
überschreitenden Teil des Dienstbezuges ist 

kein Pensionsbeitrag mehr zu entrichten, so 
daß sich der höchstmögliche Pensionsbeitrag 
auf S 787·50 (7,5 v. H. von S 10.500) monat­
lich beläuft. 

-
Der Pensionsbeitrag wird nunmehr auch, 

ebenso wie bei den Bundesbeamten, von den 
Sonderzahlungen eingehoben, da den Pensions· 
parteien der Bundestheater ebenfalls Sonder­
zahlungen zu den Ruhe(Versorgungs)genüssen 
gewährt werden. 

Die Bestimmung des § 44 Abs. 2 der Bundes. 
theaterpensionsverordnung, daß Pensions­
beiträge nicht mehr zu entrichten sind, sobald 
der Bedienstete das 60. Lebensjahr über. 
schritten hat und im Falle der Versetzung in 
den Ruhestand (von Amts wegen) den An· 
spruch auf Ruhegenuß im vollen Ausmaß der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage erlangt hätte, 
konnte in dieser Form lediglich für jene Bun· 
destheaterbediensteten aus Billigkeitsgründen 
beibehalten werden, die schon im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes auf Grund des 
Zutreffens der angeführten Voraussetzungen 
von der Pensionsbeitragsentrichtung befreit 
waren (siehe Übergangsbestimmung des § 21 
Abs. 2); für Bundestheaterbedienstete, die 
diese Voraussetzungen erst nach dem Inkraft· 
treten -des Gesetzes erfüllen werden, ist mit 
Rücksicht auf die Verhältnisse im übrigen 
Bundesdienst nur eine Herabsetzung des Pen· 
sionsbeitrages auf 4 v. H. vorgesehen (§ 10 
Abs.4). 

Abs. 5 entspricht inhaltlich § 44 Abs. 3 
der Bundestheaterpensionsverordnung. 

Abs. 6 soll sicherstellen, daß Künstler, die 
von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, 
sich 8 Monate, die sie innerhalb eines Spiel­
jahres den Bundestheatern zur Verfügung 
standen, als ganzes Jahr anrechnen zu lassen, 
die auf die restlichen 4 Monate nunmehr ent· 
fallenden Pensionsbeiträge in angemessener 
Frist, das ist spätestens innerhalb des fol­
genden Spieljahres, zur Einzahlung bringen. 

Die Bestimmung des § 44 Abs. 4 der Bundes­
theaterpensionsverordnung über die Rück· 
zahlung der Pensions beiträge im Falle des 
Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis ohne 
Anspnich oder Wahrung der Anwartschaft 
auf Ruhegenuß ist schon seit EinführUng der 
Reichsversicherungsordnung und nunmehr 
durch das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
überholt, da der Dienstgeber für einen Be. 
diensteten, der aus einem Dienstverhältnis 
ausscheidet, das nicht der allgemeinen Sozial· 
versicherungspflicht unterlag, Beiträge zur 
Nachversicherung an den zuständigen Sozial. 
versicherungsträger leisten mußte, beziehungs: 
'Weise nunmehr einen Überweisungsbetrag zu 
leisten hat, damit die ursprünglich in der 
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Sozialversicherung pensioJ?sversicherungsfreien 
Dienstzeiten dort nachträglich angerechnet 
werden. 

Zu § 11: 

Durch die aus der Verordnung über die 
Pensionsüberleitung bei den Bundestheater­
bediensteten, BGBL Nr. 130/1951, (§ 2) über­
nommene Bestimmung, daß die Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse nach den jeweiligen Be­
zugs ansätzen zu bemessen sind, welche für 
Bundestheaterbedienstete des Dienststandes 
der gleichen Verwendungsgruppe gelten, wird 
das neuerliche Entstehen von Alt- und Neu­
pensionisten vermieden und für die Zukunft 
die einheitliche -Behandlung der Ruhe- und 
Versorgungsgenußempfänger, die ihre Ver­
sorgungsansprüche aus einem Dienstverhältnis 
bei den Bundestheatern ableiten, gesichert. 

Soweit für einzelne Verwendungsgnippen 
der Bundestheaterbediensteten (Orchester, 
Bühnenmusik, Chor, Ballett, technisches Per­
sonal)' jeweils ein Bezugsschema mit nach 
Dienstjahren ansteigenden Bezugsansätzen 
(Bezugsstufen) besteht, werden bei der An­
wendung der Bestimmung über die Zugrunde­
legung der jeweiligen Bezugsansätze der akti­
ven Bediensteten bei der Bemessung oder 
Neubemessung der Ruhe- und Versorgungs­
genüsse der Pensionsparteien der Bundes­
theater (Automatik), die jeweils der Dienst­
zeit, die für die Höhe des letzten Dienstbezuges 
maßgebend war oder ist, entsprechenden 
.Bezugsstufen heranzuziehen sein. 

Zu § 12: 

Die Bestimmung über die Gewährung von 
Familienzulagen entspricht dem bereits bei 
den Bundestheaterbediensteten und den Pen­
sionsparteien der Bundestheater ·bestehenden 
Zustand und tritt an die Stelle der §§ 21 
bis 26 der Bundestheaterpensionsverordnung, 
welche Familienzulagen in einem wesentlich 
geringeren Ausmaß, als es den heutigen 
Verhältnissen entspricht, vorsahen. 

Derzeit erhalten von den aktiven Bundes­
theaterbediensteten nach Maßgabe der Be­
stimmungen des Gehaltsgesetzes 1956 die 
Angehörigen des technischen Personals und 
der künstlerischen Gruppen (Chor, Ballett, 
Orchester, Bühnenmusik) die Haushaltszulage 
und der gleiche Personenkreis sowie die 
Solisten, deren Bezüge den höchsten Chor­
sängerbezug nicht überschreiten, Kinderzu­
lage. Diese Regelung gilt schon derzeit auch 
für die Pensionisten, da sie in der Verordnung 
BGBL Nr. 130/1951 vorgesehen ist. 

Zu § 13: 

Die seit dem Jahre 1949 bereits gehand­
habte Gewährung von Sonderzahlungen (13.Mo-

17 

natsbezng) auch an die Pensionsparteien der 
Bundestheater wird hier durch Übernahme 
der bezüglichen Bestimmung aus der Ver­
ordnung über die Pensionsüberleitung bei 
den Bundestheaterbediensteten, BGBL Nr. 130/ 
1951, gesetzlich verankert. 

Zu § 14: 

Das im § 33 der Bundestheaterpensions­
verordnung enthaltene grundsätzliche Verbot 
der Kumulierung von Ruhe- und Versorgungs­
genüssen der Bundestheaterbediensteten und 
ihrer Hinterbliebenen mit 8,nderen Dienst­
oder Versorgungshezügen aus öffentlichen Mit­
teln wird durch § 14 gelockert urid den Be­
stimmungen für Bundesbeamte (derzeit §§ 53 
bis 55 GÜG.) angepaßt. 

Darüber hinaUs wird eine Ausnahme von 
den. Ruhensbestimmungen für solche Pen­
sionsparteien statuiert, die nach ihrer Ver­
setzung in den Ruhestand oder nach Anfall 
des Versorgungsgenusses an den Bundes­
theatern lediglich eine vorübergehende Aus­
hilfs- oder Halbtagsarbeit leisten oder die 
gerade wegen ihrer seinerzeitigen Beschäftigung 
an den Bundestheatern zu einer Lehrtätigkeit 
an staatlichen Kunstakademien prädestiniert 
erscheinen, zu der sie anders nicht gewonnen 
werden könnten. Die -Möglichkeit, weitere 
Ausnahmen zuzulassen; mußte deshalb .offen 
gelassen werden, weil unter Umständen nur 
durch kurzfristige aushilfsweise Heranziehung 
bereits in gewissen Rollen oder Gesangs­
partien studierter, jedoch schon pensionierter 
Künstler eine Gefährdung des Spielbetriebes 
der Bundestheater vermieden werden kann. 
Die Anwendung der allgemeinen Ruhensvor­
schriften würde aber' in manchen Fällen 
eine solche Mitwirkung, die dann nicht adäquat 
honoriert werden könnte, in Frage stellen. 

Zu § 15: 

Die Bestimmung über die selbstverständ­
liche Verpflichtung der Pensionsparteien , alle 
für die Bemessung und Flüssigmachung der 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse maßgebenden 
Umstände dem Dienstgeber beziehungsweise 
der bezugsauszahlenden Stelle anzuzeigen, 
wurde im wesentlichen aus § 34 der Bundes­
theaterpensionsverordnung übernommen. 

Zu § 16: 

Die Verpflichtung, den Rentenanspruch im 
Sinne des § 6 des Bundesgesetzes BGBL 
N r. 177/1948 beim zuständigen Pensions­
,versicherungsträger rechtzeitig geltend zu 
machen, trifft nur jene Bediensteten, die .vor 
Inkrafttreten der Bestimmungen der §§ 308 
bis 310 des Allgemeinen Sozialversicherungsc 
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,gesetzes über die Leistung eines überweisungs­
betrages an den Dienstgeber durch den zu­
ständigen Sozialversicherungsträger bei Auf­
nahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis, also gemäß § 545 des All­
·gemeinen Sozialversicherungsgesetzes vor dem 
1. April 1952 in ein Dienstverhältnis ein­
getreten sind, das Anwartschaft auf Ruhe­
(Versorgungs)genuß nach den Bestimmungen 
der Bundestheaterpensionsverordnung begrün­
dete. 

Zu § 17: 

Die Festlegung, daß alle für Bundesbeamte 
und ihre Hinterbliebenen geltenden pensions­
rechtlichen Vorschriften auch auf die Bundes­
theaterbediensteten und die Pensionsparteien 
der Bundestheater Anwendung finden, sofern 
für diese nicht ausdrücklich eine Sonder­
regelung besteht, war schon im § 46 und 
in gewissem Umfang bezüglich der Vor­
dienstzeitenanrechnung im § 8 der Bundes­
theaterpensionsverordnung enthalten. Diese 
Bestimmung ermöglicht es aber auch, von 
der Aufnahme aller jener Vorschriften der 
Bundestheaterpensionsverordnung, die ohne­
hin dem Pensionsrecht der Bundesbeamten 
nahezu wörtlich nachgebildet waren (das sind 
vor allem die Vorschriften über die Witwen­
und Waisenpensionen, ferner über die An­
wendbarkeit des § 62 der Dienstpragmatik 
in Fällen der Erblindung, Geistesstörung 
oder der Dienstunfahigkeit wegen eines Un­
falles und über die Zurechnung von Dienst­
jahren bei vorzeitig eintretender Dienstun­
fähigkeit, wie sie in dem § 3 des Pensions­
gesetzes 1921 vorgesehen ist) in das Bundes­
theaterpensionsgesetz abzusehen und das Ge­
setz dadurch wesentlich zu vereinfachen. 
Darüber hinaus wird hiedurch außerdem die 
gleiche pensionsrechtlicheBehandlung der Bun­
destheaterbediensteten und .der Bundesbeam­
ten auch bei zukünftigen Änderungen des 
Pensionsrechtes der letzteren (ein neues Pen­
sionsgesetz für die Bundesbeamten, in dem 
diese schon sehr unübersichtlich gewordene 
Materie zusammengefaßt werden soll, ist in 
Vorbereitung!) gesichert. 

Soweit die für Bundesbeamte geltenden 
Vorschriften nicht in Gesetzen sondern in 
Verordnungen enthalten sind, werden sie, 
wie schon zu § 8 ausgeführt, durch eine 
Verordnung des Bundesministers für Unter­
richt für anwendbar erklärt werden. Außer 
den Ruhegenußvordienstzeitenregelungen be­
trifft dies vor allem die Verordnung des 
Finanzministeriums vom 5. Juni 1909 RGBI 
Nr. 85, betreffend die Vorschriften z~r Ver~ 
hütung ungebührlicher Auszahlung von Ver­
sorgungsgenüssen. 

Zu § 18: 

Die Bestimmung des § 18 Abs. 1 hat den 
Zweck klarzustellen, daß das Ausscheiden 
eines Dienstnehmers aus einem pensions­
versicherungsfreien Dienstverhältnis' bei den 
Bundestheatern a~ch dann keine Verpflichtung 
des Dienstgebers zur Leistung des über­
weisungsbetrages gemäß § 311 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes nach sich' 
zieht, wenn zwar noch kein Anspruch auf 
einen laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß er­
wachsen ist, wohl aber die Anwartschaft 
hierauf gemäß § 4 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 2 Abs. 1 lit. Q gewahrt bleibt. Dies 
gesetzlich auszusprechen erschien notwendig, 
weil § 311 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes den Fall der Wahrung der Pensions­
anwartschaft nicht ausdrücklich als, Grund 
der, Befreiung von der Leistung des Über­
weisungsbetrages beim" Ausscheiden eines 
Dienstnehmers aus dem pensionsversicherungs­
freien Dienstverhältnis anerkennt. Darüber 
hinaus regelt der zweite Satz des Abs. 1 die 
Leistung des Überweisungsbetrages im Falle 
des (zum Beispiel durch Verlust, der öster­
reichischen Staatsbürgerschaft) nachträglich 
eintretenden Verlustes der im Zeitpunkt des 
Ausscheidens zunächst gewahrt gebliebenen 
Pensionsanwartschaft. 

Abs. 2 ersetzt die Bestimmung des § 1 
Ziffer 3 des Bundesangestelltenkrankenver­
sicherungsgesetzes 1937, in welchem noch die 
Bundestheaterpensionsverordnung ausdrück­
lich angefülu:t wird. Durch diesen Absatz 
wird die zitierte Bestimmung des BKVG. 1937 
außerdem entsprechend der langjährigen tat­
sächlichen Handhabung inhaltlich dahin ab­
geändert, daß alle Bundestheaterbediensteten 
des Dienststandes, auf deren Dienstverhältnis 
das Bundestheaterpensionsgesetz Anwendung 
findet, die also Anwartschaft auf Ruhe (Ver­
sorgungs)genüsse haben - und nicht nur 
jene, denen im Erkrankungsfalle ihre Dienst­
bezüge im Mindestumfang der Regelung des 
Schauspielergesetzes oder des Angestellten­
gesetzes fortgezahlt werden - bei der Kranken­
versiQherungsanstalt der Bundesangestellten 
pflichtversichert sind. Es gibt nämlich einen 
gewissen Kreis prominenter Künstler der 
Bundestheater, die ausschließlich gegen Abend­
honorar entlohnt werden, bei' denen aber 
auf Grund ausdrücklicher, gesetzlich zulässiger 
vertraglicher Vereinbarung' im Erkrankungs­
falle sowohl die Honorierung abgesagter Auf­
tritte als auch die Bezahlung eines Kranken­
bezuges unterbleibt. Auch diese Künstler 
haben, sofern sie den Bundestheatern im Sinne 
des § 1 des Bundestheaterpe~sionsgesetzes 
beziehungsweise früher der Bundestheater­
pensionsverordnung in ausreichendem Maße 
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zur Verfügung stehen und standen, Anwart­
schaft auf Ruhegenuß und waren auch schon 
bisher immer bei der Krankenversicherungs­
anstalt der Bundesangestellten versichert, da 
zwischen der Anwartschaft auf Bundespension 
und der Pflichtversicherung bei der Kranken­
versicherungsanstalt der Bundesangestellten 
ein gewisser systematischer und verwaltungs­
mäßiger Zusammenhang besteht. Dieser tat­
sächliche Zustand wird durch die Bestimmung 
des § 18 Abs. 2 des Entwurfes legalisiert. 
Die Aufnahme dieser Bestimmung in den 
vorliegenden Entwurf erfolgt deshalb, weil 
eine N ovellierung des Bundesangestellten -
krankenversicherungsgesetzes 1937 zur Zeit 
in Übereinstimmung mit der Auffassung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
nicht in Betracht gezogen werden kann. 

Zu § 19: 

§ 19 dient als Übergangsbestimmung dazu, 
die bisherigen, nach der Bundestheaterpen­
sionsverordnung gewährten Ruhe- und Ver­
sorgungsgenüsse den neuen Bestimmungen 
anzupassen, um das' Entstehen einer Gruppe 
von sogenannten Altpensionisten zu vermei­
den. 

Die Regelung des Abs. 3, kraft welcher in 
den Fällen, in denen der mit Einzelbühnen­
dienstvertrag verpflichtete Bedienstete vor dem 
1. Mai 1948 aus dem Dienstverhältnis aus­
geschieden ist, der letzte AJrtivitätsgrundbezug 
erhöht wird, wurde aus der Verordnung über 
die Pensionsüberleitung bei den Bundestheater­
bediensteten, . BGBL Nr. 130/1951, mit der 
Verbesserung übernommen, daß die Erhöhung 
statt, wie in der zitierten Verordnung vor­
gesehen, ein Drittel nunmehr die Hälfte be­
trägt; sofern auf Grund dieser Verordnung 
die Erhöhung des letzten Aktivitätsgrund­
bezuges um ein Drittel bereits vorgenommen 
wurde, tritt daher nunmehr aus Anlaß der 
Bemessung oder Neubemessung des Ruhe­
(Versorgungs)genusses nach dem neuen Bun­
destheaterpensionsgesetz eine weitere Erhöhung 
um ein Sechstel des ursprünglichen Grund­
bezuges ein. Um die bereits vor der Bezugs­
neuregelung des Jahres 1956, durch welche 
das System der Teuerungszuschläge auch bei 
den Bundestheaterbediensteten mit Wirkung 
ab 1. Jänner 1957 zur Gänze verlassen wurde, 
angewiesenen Ruhe- und Versorgungsgenüsse 
ebenfalls auf der Grundlage eines Brutto­
bezuges bemessen zu können, müssen die 
seinerzeit der Bemessung zugrundegelegten 
Aktivitätsgrundbezüge in gleicher Weise valo­
risiert werden, wie dies bei den aktiven Bundes­
theaterbediensteten ab 1. Jänner 1957 der 
Fall war. Demgemäß wird bei den mit Einzel-

. bühnendienstvertrag verpflichtet gewesenen 
Mitgliedern der Bundestheater der letzte Akti-
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vitätsgrundbezug, wenn er S 830 nicht über­
schritt, mit dem Faktor 6,5, wenn er jedoch 
höher war als dieser .Grenzbetrag, mit dem 
Faktor 6 valorisiert. 

Der letzte Satz des Abs. 3 legt für die Neu­
berechnung des letzten Aktivitätsgrundbezuges 
der Bediensteten, die in der Zeit vom 1. Mai 
1948 bis 30. Juni 1953 ausgeschieden sind, die 
gleiche Regelung fest, wie sie mit dem Stich­
tag 30. Juni 1953 für alle aktiven BUljl.des­
theater bediensteten im Zuge der Anwendung 
der Grundsätze des Entnivellierungsverfahrens 
der Bundesbeamten (Bezugszuschlagsverord­
nung 1953, BGBL Nr. 77) durchgeführt wurde, 
d. h. der am 30. Juni 1953 geltende Brutto­
bezug wurde so betrachtet, als ob er das 
Ergebnis der Gewährung der gleichen Teue­
rungszuschläge wäre, die bis dahin die Bundes­
beamten erhalten haben. Demgemäß wurden 
alle Bruttobezüge durch den Divisor 3,7 geteilt, 
das Ergebnis bildete den neuen fiktiven 
Grundbezug, zu dem dann die Teuerungs­
zuschläge in der Höhe von 370 v. H. stufen­
weise hinzutraten. Der neue Grundbezug ent­
sprach nach Durchführung des Entnivellie­
rungsverfahrens fast genau 27 v. H. des neuen 
Brutto bezuges. 

Abs. 4 betrifft die Fälle, in denen ein Bundes­
theaterbediensteter nach zehnjähriger Dienst­
zeit unter Wahrung der Anwartschaft auf 
Ruhe(Versorgungs)genuß gemäß § 4 aus dem 
Dienstverhältnis vor Inkrafttreten dieses Ge­
setzes ausgeschieden ist. 

Die Übergangsbestimmung des Abs. 5 wurde 
bereits bei den Erläuterungen zu § 6 behandelt. 

Zu § 20: 

Da es Clmge wenige Vertrags bedienstete 
nach dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 in 
den Bundestheatern gibt oder gab, denen 
seinerzeit Anwartschaft beziehungsweise An­
spruch auf Ruhegenuß nach der Bundes­
theaterpensionsverordnung zugestanden wurde, 
mußten dem genannten Personenkreis die er­
worbenen Pensionsansprüche auch nach dem 
neuen Gesetz, .das die Bundestheaterpensions­
verordnung ersetzen soll und daher aufhebt, 
durch eine Übergangs bestimmung gesichert 
werden. 

Zu § 21: 

Diese Übergangsbestimmungen wurden be­
reits bei den Erläuterungen zu § 7 Abs. 2 
und zu § 10 behandelt. 

Zu § 22: 

Mit dem Inkrafttreten des Bundestheater­
pensionsgesetzes, das die gesamte Materie der 
Pensionsansprüche der Bundestheaterbedien­
steten neu regelt, wird die Bundestheater-
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pensionsverordnung aufgehoben. Bemerkt sei, 
daß Rechtsansprüche aus der Zeit vor In­
krafttreten des vorliegenden Bundesgesetzes 
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen - soweit 
dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt -
weiterhin auf Grund der nunmehr aufgehobe­
nen Bundestheaterpensionsverordnung zu be­
urteilen sind. 

welcher die auf dem Gebiete des Pensions­
rechtes für Bundesbeamte geltenden Verord­
nungen (siehe die Erläuterungen zu den §§ 8. 
und 17) auch auf die Bundestheaterbediensteten 
für anwendbar erklärt werden, ab Inkraft­
treten des Gesetzes ebenfalls wirksam werden 
kann. 

Abs. 2 soll sicherstellen, daß die auf Grund 
der '§§ 8 und 17 vom Bundesminister für 
Unterricht zu erlassende Verordnung, mit 

Zu § 23: 

Diese Bestimmung enthält die V ollzugs­
klausel. 

Berechnung der Kosten 

Gegenüber der derzeitigen Regelung der Bundestheaterpensionsverordnung sind durch die 
Durchführung des Bundestheaterpensionsgesetzes voraussichtlich folgende j ä hr li c h e Mehr­
einnahmen. und Mehrausgaben zu erwarten: 

I. Mehreinnahmen durch Erhöhung der Pensionsbeiträge (§ 10) 

1. des künstlerischen Personals . 

a) mit Monatsbezügen .............................. S 420.000'-
b) mit Auftrittshonoraren .......................... , S 33.800'-

zusammen ................................... S 453.800'-
2 .. des technischen Personals....................................... S 273.400,-

Summe der Mehreinnahmen ................... S 727.200'-

H. Mehrausgaben 

1. durch Erhöhung der Höchstgrenze der Bemessungsgrundlage von 
S 7.200'- auf S 10.500'- (§ 5 Abs. 2), Neueinführung von Mindest­
bemessungsgrundlagen (§ 5 Abs. 6), Erhöhung der der Pensions­
bemessung zugrunde zu legenden letzten Dienstgrundbezüge, der 
vor dem 1. Mai 1948 ausgeschiedenen Dienstnehmer (§ 19 Abs. 2 
zweiter Satz) ................................................... S 900.000'-

2. durch Gewährung von Todfallsbeiträgen gemäß § 9 (berechnet nach 
den Todesfällen der Kalenderjahre 1954 bis 1957) 
a) für aktive Bedienstete des 

aa) künstlerischEm Personals ...................... S 80.000'-
bb) technischen Personals ........................ S 30.000'-

b) für Ruhegenußempfänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. S 170.000'-
zusammen ................................... S 280.000'-

3. durch Erhöhung der Witwenmindestpensionen zufolge Anwendung 
der Bestimmung des § 48 des Gehaltsüberleitungsgesetzes . . . . . . . .. S 52.000'-

4. durch vorläufig nur schätzbare Ausgabenerhöhungen 
a) bei Festsetzung der Ruhegenußermittlungsgrundlage gemäß den 

Bestimmungen des § 5 Abs. 3 und 4 
b) zufolge Erhöhung des Dienstgeberanteiles an den Versicherungs~ 

beiträgen für die Pensionsparteien, deren Ruhe(Versorgungs)­
genüsse erhöht werden, zur Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten. 

Schätzungsweise Erhöhung der Ausgaben gemäß den Punkten a) und b) S 100.000'-

Summe der Mehrausgaben .................... S 1,332.00'0'-
Bei Gegenüberstellung der Mehreinnahmen und der Mehrausgaben ergibt 

sich sohin ein tatsächlicher Mehraufwand an Personalkosten in der Höhe von S 604.800'-

Für die Bedeckung des Mehraufwandes für das Jahr 1958 wird die Bundestheaterverwal­
tung Vorsorge treffen, ab '1959 wird dafür im Bundesvoranschlag vorgesorgt werden. 
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